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Kurzfassung

Die deutsche Rundfunklandschaft  ist als ein duales System kon-
zipiert. Als solches basiert es auf einem Nebeneinander von öf-
fentlich-rechtlichen und privaten Anbietern. Während sich die 
privaten Rundfunkveranstalter vorwiegend über Werbung oder 
Bezahl-Formate fi nanzieren, wurden die öff entlich-rechtlichen 
mit einer „staatlichen Einnahmegaranti e“ ausgestatt et.

Rahmenbedingungen und Struktur der deutschen Rundfunk-
ordnung (S. 12ff .)

Die Vorhaltung eines öff entlich-rechtlichen Sonderbereichs be-
gründet das Bundesverfassungsgericht mit dem „Grundversor-
gungsauft rag“. Aus diesem „Grundversorgungsauft rag“ leitet es 
eine umfassende Bestands-, Entwicklungs- und Finanzierungsga-
ranti e ab. Dabei stützt es sich auf weitestgehend unbesti mmte 
Rechtsbegriff e. Diese eignen sich nicht, um den öff entlich-recht-
lichen Funkti onsauft rag bewerten und gegenüber der Privatwirt-
schaft  abgrenzen zu können. Demzufolge ist unklar, welche Rund-
funkleistungen abgabenfi nanziert angeboten werden dürfen und 
welche nicht. Die zugrundeliegenden Rundfunkurteile fällte das 
Bundesverfassungsgericht zudem zu einer Zeit, in der die deut-
sche Rundfunklandschaft  durch wenige öff entlich-rechtliche An-
bieter geprägt und die Anzahl der Übertragungswege und -tech-
niken begrenzt war. Eine Konkreti sierung und Neudefi niti on des 
Grundversorgungsauft rags erscheint vor diesem Hintergrund ge-
boten. Andernfalls wird einer grenzenlosen Expansion der Öff ent-
lich-Rechtlichen Tür und Tor geöff net. 

In seiner gewachsenen Dimension und reformierten Finanzie-
rungsform stößt der öff entlich-rechtliche Rundfunk ohnehin auf 
zunehmende Akzeptanzprobleme. Während bis Ende 2012 eine 
geräteabhängige Rundfunkgebühr erhoben wurde, gibt es mit der 



8

„Haushaltsabgabe“ nun einen Rundfunkbeitrag, der von Besitz 
und Art des Rundfunkempfangsgeräts entkoppelt ist. Infolgedes-
sen wird jeder Haushalt und jede Betriebsstätt e zur Finanzierung 
der über 20 TV- und mehr als 60 Hörfunkprogramme verpfl ichtet. 
Ordnungspoliti sch ist ein abgabenfi nanzierter Ausnahmebereich 
nur mit dem Vorliegen eines totalen oder parti ellen Marktversa-
gens zu rechtf erti gen. Nach eingehender Prüfung kommt die vor-
liegende Studie zu dem Ergebnis, dass auf dem deutschen Rund-
funkmarkt keine Marktversagenstatbestände vorliegen. Das Er-
gebnis einer rein ordnungspoliti schen Argumentati on kann daher 
nur eine formelle und materielle (Teil-)Privati sierung – de facto 
eine Abschaff ung des dualen Rundfunksystems – sein. 

Resulti erende Reformvorschläge zur Neuordnung des dualen 
Rundfunksystems (S. 49ff .)

Solange der öff entlich-rechtliche Funkti onsauft rag aber nicht 
konkreti siert wird, müssen sich die Reformüberlegungen an den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben orienti eren. Dies schränkt die 
möglichen Handlungsempfehlungen ein. Aber auch unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen sind Einsparungen möglich. Das 
jährliche Einsparpotenzial wird in der vorliegenden Studie auf ei-
nen mitt leren dreistelligen Millionenbetrag geschätzt. Weiterhin 
sollten die Aufsichts- und Kontrollmechanismen verbessert und 
die Transparenzanforderungen erhöht werden. Schließlich haben 
die Rundfunkrezipienten ein Recht darauf zu erfahren, was mit 
ihren Rundfunkbeiträgen passiert und ob das Rundfunkangebot 
unter einem wirtschaft lichen und sparsamen Mitt eleinsatz er-
bracht wird. Unter der Prämisse eines verfassungsrechtlichen Pa-
radigmenwechsels sind weitergehende Reformschritt e denkbar. 
So könnte ein Ausschreibungswett bewerb „politi sch gewünschter 
Programminhalte“ unter allen – also öff entlich-rechtlichen und 
privaten Rundfunkveranstaltern – in Gang gesetzt werden. Darin 
kann gleichwohl auch eine Übergangslösung hin zu einer vollstän-
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digen Privati sierung gesehen werden. Ein Bezahl-Rundfunk wür-
de am ehesten ein an den Präferenzen der Rundfunkkonsumen-
ten ausgerichtetes Programmangebot ermöglichen.



10

1. Vorbemerkungen

Zum 1. Januar 2013 trat die Rundfunkfi nanzierungsreform in 
Kraft . Bis Ende 2012 wurde die Rundfunkabgabe geräteabhängig 
erhoben. Im Unterschied zum alten Gebührenmodell ist die Zah-
lungspfl icht der neuen Rundfunkabgabe nun vom Rundfunkgerä-
te-Besitz entkoppelt. Grundsätzlich ist im privaten Bereich jeder 
Haushalt zur Zahlung eines pauschalen Zwangsbeitrags verpfl ich-
tet. Im nicht-privaten Bereich richtet sich die Höhe der Beitrags-
zahlung nach der Anzahl der Betriebsstätt en, der Beschäft igten 
und der betrieblich genutzten Kraft fahrzeuge. 

Die Reform der Rundfunkfi nanzierung hin zu einer geräteunab-
hängigen Zwangspauschale hat in breiten Teilen der Bevölkerung, 
bei Unternehmen und öff entlichen Einrichtungen für Unmut ge-
sorgt. Nunmehr kann sich kaum einer der Zahlungspfl icht entzie-
hen, obgleich der einzelne über seinen Rundfunkkonsum keiner-
lei Einfl uss auf das öff entlich-rechtliche Rundfunkangebot hat. 
Innerhalb des Programmangebots genießen die öff entlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten größtmögliche Gestaltungsspielräume. 
In nunmehr 14 Rundfunkurteilen hat das Bundesverfassungsge-
richt dem öff entlich-rechtlichen Rundfunkbereich eine Sonder-
stellung zugebilligt. Aufgrund dieser Sonderstellung können die 
öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nahezu frei über ihr 
Rundfunkangebot und die daraus abzuleitenden Finanzbedarfe 
entscheiden. So überrascht es wenig, dass sich die Rundfunkge-
bühren im Zeitablauf sukzessive erhöht haben.

Die grundlegenden Rundfunkurteile stammen allerdings aus ei-
ner Zeit, in der die Übertragungstechniken noch nicht ausgereift  
und nur wenige Anbieter auf dem deutschen Rundfunkmarkt ak-
ti v waren. Daher stellt sich die Frage, inwiefern die Sonderstel-
lung des öff entlich-rechtlichen Rundfunkbereichs gegenwärti g 
überhaupt noch gerechtf erti gt ist. 
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Diese Fragestellung soll die vorliegende Studie sowohl aus recht-
licher als auch aus volkswirtschaft licher Sicht analysieren und 
Handlungsalternati ven aufzeigen. Dazu wird zunächst ein kurzer 
historischer Abriss über die Entwicklung des dualen Rundfunksys-
tems gegeben. Daran schließen eine kurze Marktstrukturanalyse 
und eine Beschreibung der rechtlichen Rahmenbedingungen an. 
Im Hauptt eil wird untersucht, ob die ordnungspoliti schen Vor-
stellungen des Bundesverfassungsgerichts aus volkswirtschaft -
licher Sicht gegenwärti g noch gerechtf erti gt sind. Letztlich wer-
den Handlungsalternati ven aufgezeigt, die unter den gegebenen 
rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. einem Paradigmenwech-
sel des Verfassungsgerichts geeignet sind, die deutsche Rundfun-
klandschaft  effi  zienter zu gestalten.
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2.  Rahmenbedingungen und Struktur der deutschen 
Rundfunkordnung

2.1  Beschreibung des deutschen Rundfunksystems

2.1.1  Defi niti on von „Rundfunk“ und geschichtlicher Abriss

Der Begriff  „Rundfunk“ geht ursprünglich auf die Forschungsar-
beiten von Heinrich Hertz zur drahtlosen Funken-Telegraphie zu-
rück. Die Vorarbeiten des deutschen Physikers waren für die Ent-
wicklung des Rundfunks essenti ell. Der Wortt eil „Rund“ soll auf 
die „Rundwirkung“ ausgestrahlter elektrischer Wellen anspielen.1 
Im Rundfunkstaatsvertrag wird Rundfunk als eine 

„für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang besti mm-
te Veranstaltung und Verbreitung von Angeboten in Bewegtbild 
oder Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung elektromag-
neti scher Schwingungen“2 

bezeichnet. Zum Rundfunk gehören aber auch Angebote, deren 
Verbreitung verschlüsselt erfolgt oder die nur gegen Entgelt emp-
fangbar sind.3 Neben den Rundfunkprogrammen können auch Te-
lemedien zum Rundfunkangebot gehören. Das sind 

„elektronische Informati ons- und Kommunikati onsdienste [ ] die 
ganz in der Übertragung von Signalen über Telekommunikati ons-
netze bestehen oder telekommunikati onsgeschützte Dienste [ ] 
sind.“4 

Zu den Telemedien zählen z. B. das Web-TV, Web-Radioprogram-
me oder Mediatheken der Rundfunkveranstalter.5

Der Rundfunksektor umfasst das Fernsehen und den Hörfunk. In 
Deutschland wird das Angebot an Rundfunkleistungen sowohl 
durch öff entlich-rechtliche als auch durch private Rundfunkver-

1 Vgl. Stangl (2000), S. 18 und Schäfer (2004), S. 3. 
2 § 2 RStV 
3 Ebd.
4 § 2 Abs. 1 S. 3 RStV.
5 Vgl. die medienanstalten (2013a).
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anstalter erbracht. Entsprechend ist der Rundfunkbereich als ein 
duales System konzipiert.6 

Die deutsche Rundfunklandschaft  stand seit Einführung des Ra-
dios im Jahr 1923 unter staatlicher Aufsicht und Kontrolle. Anfang 
der 1930er Jahre wurde das deutsche Rundfunksystem im Zuge 
der nati onal-konservati ven Rundfunkreform vollständig verstaat-
licht. Damit wurden die Weichen für eine spätere Gleichschal-
tung und Instrumentalisierung des Rundfunks gestellt. Im Dritt en 
Reich wurde der Rundfunk zu einem propagandisti schen Staats-
funk ausgebaut. Infolgedessen wurden die regionalen Sendege-
sellschaft en aufgelöst und in die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft  
integriert. Alle Privathaushalte und Wehrmachtsangehörige soll-
ten mit Rundfunkgeräten versorgt werden, der „Volksempfänger“ 
ging in Massenprodukti on. Das nati onalsozialisti sche Regime 
missbrauchte den Rundfunk als Medium staatlicher Propaganda, 
zur Selbstdarstellung und Kriegsberichterstatt ung.7

Um die Instrumentalisierung des Rundfunks zu Manipulati ons- 
und Propagandazwecken künft ig zu vermeiden, organisierten 
die Westalliierten den Rundfunk im Nachkriegsdeutschland fö-
deralisti sch. Die Rundfunkanstalten wurden organisatorisch ver-
selbstständigt und das Angebot regionalisiert. Die westlichen Be-
satzungsmächte entschieden zwar, den Rundfunk vom Staat zu 
entkoppeln, sprachen sich allerdings gegen eine vollständige Pri-
vati sierung aus. Ursächlich dafür war die Befürchtung, ehemalige 
Nati onalsozialisten könnten erneut versuchen, die Kontrolle über 
den Rundfunk zu erlangen. Daher strengten Briten und Amerika-
ner den Aufb au eines staatsfernen, öff entlich-rechtlichen und ge-
bührenfi nanzierten Rundfunks nach dem Vorbild der briti schen 
BBC an. Zu den zentralen Funkti onen des öff entlich-rechtlichen 
Rundfunks sollten die Volksbildung und die Sicherung demokrati -

6 Vgl. Eickhof/Never (2000), S. 1.
7 Vgl. Eckhardt (1998), S. 5ff . und Dorsch/Kensche/Kocher (2007), S. 3ff . 
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scher Strukturen gehören.8 Im Unterschied dazu wurde der Rund-
funksektor in der sowjeti schen Besatzungszone und späteren 
DDR auch weiterhin staatlich gelenkt. Er wurde dem Zentralkomi-
tee der SED unterstellt, zensiert und war parteilicher Propaganda 
ausgesetzt.9

Seit der Besatzungszeit wies der „westdeutsche“ Markt für Rund-
funkleistungen eine mono- bis oligopolisti sche Marktstruktur auf. 
So gab es bis Mitt e der 1980er Jahre ein Alleinangebot der öff ent-
lich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF. Die Arbeitsgemeinschaft  
der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepub-
lik Deutschland (ARD) ging im Juni 1950 aus den sechs bis dato 
existi erenden Landesrundfunkanstalten hervor. Kurze Zeit später 
startete die ARD das erste Fernsehprogramm. Im Juni 1961 wurde 
das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) gegründet, um das Fernseh-
monopol der ARD aufzubrechen.10

Die Grundlage des dualen Rundfunksystems wurde mit der Zu-
lassung privater Anbieter geschaff en. Im dritt en Rundfunkurteil 
(FRAG-Urteil) eröff nete das Bundesverfassungsgericht den Ländern 
die Möglichkeit, neben öff entlich-rechtlichen Rundfunkunterneh-
men auch private Anbieter zuzulassen. Mitt e der 1980er Jahre ging 
zunächst RTL Plus und später SAT.1 auf Sendung.11 In der Folgezeit 
traten immer mehr Rundfunkanbieter in den Markt ein. 

Zum öff entlich-rechtlichen Fernsehen gehören neben der ARD 
und dem ZDF mitt lerweile auch 21 weitere Programme („dritt e 
Programme“, Spartenprogramme und Digitalkanäle). Neben den 
öff entlich-rechtlichen TV-Sendern gibt es in Deutschland eine Viel-
zahl an privaten Fernsehsendern wie SAT.1 oder RTL. In der TV-
Senderdatenbank der Kommission zur Ermitt lung der Konzentra-
ti on im Medienbereich (KEK) sind unter der Rubrik „Privatf ernseh-

8 Vgl. Flügge (2009), S. 35ff . und Krieger (2002), S. 5ff .
9 Vgl. Eckhardt (1998), S. 5ff .
10 Vgl. Flügge (2009), S. 35ff .
11 Ebd., S. 35ff . und Wagner (2011), S. 8f.
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sender“ 216 Einträge verzeichnet. Zudem gibt es noch eine Reihe 
an nicht-kommerziellen Anbietern wie das Hochschulfernsehen.12 

Zum öff entlich-rechtlichen Hörfunk gehören neben den drei 
deutschlandweiten Programmen Deutschlandfunk, Deutschland-
radio Kultur und Deutschlandradio Wissen mehr als 60 weitere 
regionale und lokale Hörfunkangebote. Neben den öff entlich-
rechtlichen gibt es mitt lerweile ein Vielfaches an privaten Hör-
funkanbietern. Die KEK listet in ihrer Stati sti k über 250 private 
Programme auf.13 Daneben gibt es noch eine Reihe nicht-kom-
merzieller Anbieter wie den Bürgerfunk. Bezahlhörfunkangebote 
konnten sich auf dem deutschen Markt bislang noch nicht erfolg-
reich etablieren; im Gegensatz zu Angeboten wie etwa in den USA 
oder in Japan.14

2.1.2 Markt- und Programmstruktur des deutschen Rundfunk-
sektors

Bei der Untersuchung der Markt- und Programmstruktur wird zu-
nächst auf den Markt für Fernsehleistungen und in einem zweiten 
Schritt  auf den Markt für Hörfunkleistungen Bezug genommen.

Die ARD ist eine nicht rechtsfähige Arbeitsgemeinschaft  selbst-
ständiger Anstalten öff entlichen Rechts. In ihr sind derzeit neun 
Landesrundfunkanstalten15 zusammengeschlossen.16 Die ARD 

12 Die medienanstalten (2013b). Die nicht-kommerziellen Rundfunkanbieter sollen an 
dieser Stelle zwar erwähnt, jedoch aufgrund ihrer relati v geringen Marktrelevanz 
nicht weiter untersucht werden.

13 Vgl. KEK (2013a).
14 Vgl. Breyer-Mayländer/Werner (2003), S. 121ff .
15 Dazu gehören der Bayerische Rundfunk (BR), der Hessische Rundfunk (HR), der Mit-

teldeutsche Rundfunk (MDR), der Norddeutsche Rundfunk (NDR), Radio Bremen (RB), 
der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), der Saarländische Rundfunk (SR), der Süd-
westrundfunk (SWR) und der Westdeutsche Rundfunk (WDR).

16 Daneben gibt es noch die Deutsche Welle (DW), die sowohl TV- als auch Hörfunk-
leistungen erbringt. Als Anstalt des Bundesrechts ist die DW zwar Mitglied der ARD, 
fi nanziert sich aber ausschließlich aus Steuermitt eln des Bundes. Für das Jahr 2012 
betrug ihr Etat etwa 271 Mio. Euro. Zum gesetzlichen Aufgabenbereich der DW gehört 
der Auslandsfunk. Vgl. ARD (2013c).
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verfügte im Jahr 2012 über einen Etat von 6,3 Milliarden Euro. 
Der Personalbereich umfasste 21.052 Planstellen. Damit ist die 
ARD das größte öff entlich-rechtliche Medienunternehmen der 
Welt.17 Zum TV-Programmangebot der ARD gehören das Fernseh-
Gemeinschaft sprogramm Das Erste, die regionalen Fernsehange-
bote der Landesrundfunkanstalten (die „Dritt en“)18, die gemein-
samen TV-Programme ARTE, PHOENIX, KiKA, 3sat sowie die Digi-
talkanäle tagesschau24, Einsfesti val und EinsPlus.19 

Das ZDF ist ebenfalls eine nicht rechtsfähige öff entlich-rechtliche 
Anstalt. Das ZDF verfügte im Jahr 2012 über einen Etat von etwa 
2 Milliarden Euro und hatt e etwa 3.631 Planstellen. Damit ist das 
ZDF zwar längst nicht so groß wie die ARD, zählt aber dennoch 
zu den größten TV-Unternehmen in Europa.20 Zum TV-Programm-
angebot des ZDF gehören neben dem ZDF-Hauptprogramm die 
Digitalprogramme ZDFneo, ZDFinfo und ZDFkultur sowie die in 
Zusammenarbeit mit den anderen Rundfunk- bzw. Fernsehan-
stalten angebotenen Gemeinschaft sprogramme ARTE, PHOENIX, 
KiKA und 3sat. 

Wie bereits angemerkt, traten in den 1980er Jahren auch priva-
te Rundfunkveranstalter in den TV-Markt ein. Zu den wichti gsten 

17 Vgl. Insti tut für Medien- und Kommunikati onspoliti k (2013). Die Erträge enthalten 
neben den Einnahmen aus den Rundfunkgebühren u. a. auch Werbe- oder sonsti ge 
Erlöse und teilweise auch Einnahmen aus dem ARD-Finanzausgleich. Die Anzahl der 
Planstellen enthält nicht die Stellen von ausgegliederten ARD-Gemeinschaft seinrich-
tungen wie beispielsweise ARD-aktuell, Kinderkanal (KIKA) und Phoenix. Außerdem 
sind in den Zahlen nicht die Stellen von Tochterfi rmen der öff entlich-rechtlichen Sen-
der wie etwa der ARD-Werbegesellschaft en enthalten. Die einzelnen Sender haben 
nicht alle verfügbaren Planstellen auch tatsächlich besetzt. Die Stellenbesetzungsquo-
ten liegen etwa zwischen 95 und 98 Prozent.

18 Dazu gehören derzeit das Bayerische Fernsehen, das hr fernsehen, das MDR Fernse-
hen, das NDR Fernsehen, das rbb Fernsehen, das SWR/SR Fernsehen und das WDR 
Fernsehen.

19 Vgl. ARD (2013a).
20 Vgl. Insti tut für Medien- und Kommunikati onspoliti k (2013). Die Erträge enthalten 

neben den Einnahmen aus den Rundfunkgebühren u. a. auch Werbe- oder sonsti ge 
Erlöse. Die einzelnen Sender haben nicht alle verfügbaren Planstellen auch tatsächlich 
besetzt. Die Stellenbesetzungsquoten liegen etwa zwischen 95 und 98 Prozent.
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Free-TV-Anbietern gehören heute die ProSiebenSat.1 Media AG 
mit den Free-TV-Kanälen Sat.1, ProSieben, Kabel1, N24 und Sixx 
sowie die RTL-Gruppe mit den Free-TV-Kanälen RTL, VOX, n-tv 
und den Beteiligungen an RTL II und SUPER RTL. Zu den weiteren 
Fernsehkanälen zählen z. B. noch Tele 5 oder VIVA. Ferner gibt es 
noch eine Reihe von Pay-TV-Anbietern auf dem deutschen Markt. 
Dazu gehört z. B. Sky (ehemals Premiere). Darüber hinaus gibt 
es noch mehrere ausländische Fernsehveranstalter, die für das 
deutschsprachige Publikum Programme anbieten wie der Nati o-
nal Geographic Chanel.21

Um einen Überblick über die Marktkonzentrati on der TV-Anbieter 
zu bekommen, sind in Abbildung 1 die Marktanteile ausgewählter 
privater TV-Programme im Tagesdurchschnitt  für die Jahre 2006 
bis 2012 dargestellt. Der Marktanteil gibt den relati ven Anteil der 
Sehdauer einer Sendung an der Gesamtsehdauer aller Program-
me im jeweiligen Zeiti ntervall an. 

In Abbildung 2 sind die Marktanteile der öff entlich-rechtlichen 
Programme dargestellt. Wie ersichtlich, sind die Marktanteile der 
Öff entlich-Rechtlichen zwischen 2006 und 2012 gesunken (beim 
ZDF ohne Digitalkanäle). Die Marktanteile haben sich zu Gunsten 
kleinerer Spartenprogramme verschoben.

Beim Vergleich der Marktanteile in Abhängigkeit von der Sende-
zeit zeigt sich ein ähnliches Bild. So haben sich die Marktanteile 
der öff entlich-rechtlichen TV-Programme Das Erste und ZDF – 
auch während der Hauptsendezeit zwischen 18 und 20 Uhr – in 
der Tendenz verringert. Dies verdeutlicht Tabelle 1 auf Seite 9.

21 Vgl. die medienanstalten (2013b) und Europäische Kommission (2007), S. 12ff .
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Neben Fernsehleistungen bieten die Öff entlich-Rechtlichen auch 
Hörfunkleistungen an. Zum Hörfunkangebot zählt der bundes-
weite Radiosender Deutschlandradio mit den Hörfunkprogram-
men Deutschlandfunk, Deutschlandradio Wissen und Deutsch-
landradio Kultur.22 Deutschlandradio fi nanziert sich überwiegend 
aus Rundfunkgebühren bzw. -beiträgen. Das Erzielen von Werbe-
einnahmen ist Deutschlandradio untersagt. Im Jahr 2011 betrug 
das Budget von Deutschlandradio rund 206 Mio. Euro – davon 
192 Mio. Euro aus Rundfunkgebühren.23 

Vor allem die neun Landesrundfunkanstalten der ARD betreiben 
Hörfunkprogramme, insgesamt über 60. Im Jahr 2011 verfügten 
sie über Erträge in Höhe 6,4 Milliarden Euro (davon 2,6 Milliarden 
Euro aus Radio-Grundgebühren).24 Die höchsten Erträge aus Ra-
dio-Grundgebühren wiesen der Westdeutsche Rundfunk (WDR), 
der Südwestrundfunk (SWR) und der Norddeutsche Rundfunk 
(NDR) auf.25 

Bis 1984 gab es – außer den für Deutschland konzipierten, aber 
in Luxemburg ansässigen Hörfunkanbieter RTL-Radio – nur 
öff entlich-rechtliche Hörfunkprogramme. Mitt e bis Ende der 
1980er Jahre traten immer mehr private Radiosender in den Hör-
funkmarkt ein. Ende 2010 boten mehr als 250 private Anbieter 
Hörfunkprogramme auf dem deutschen Rundfunkmarkt an. Die 
überwiegende Anzahl der privaten Anbieter sind Lokalradiopro-
gramme.26 

22 Siehe ARD (2013b).
23 Vgl. ARD.intern (2013a).
24 Ohne Deutschlandradio und inkl. der Gebührenerträge aus der Rundfunkgebühr für 

neuarti ge Rundfunkempfangsgeräte.
25 Siehe ARD (2012a), S. 7ff . Die Erträge aus Radio-Grundgebühren (ohne Deutschland-

radio und inkl. der Erträge aus der Rundfunkgebühr für neuarti ge Rundfunkgeräte) 
beliefen sich im Jahr 2011 für den WDR auf 527 Mio. Euro, für den SWR auf 472 Mio. 
Euro und für den NDR auf 451 Mio. Euro.

26 Vgl. KEK (2013a).
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Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe nicht-kommerzieller An-
bieter. Zu diesen gehören z. B. Campus-Radios, „Off ene Kanäle“ 
oder der Bürgerfunk. Stati sta beziff erte die Anzahl „sonsti ger Ra-
diosender“ im Jahr 2012 auf mindestens 84.27 

Zwischen 2002 und 2011 hat sich die Hörfunknutzung – gemes-
sen in Hörminuten – im Durchschnitt  deutlich verringert.28 Ein 
Vergleich der Marktanteile der ARD-Hörfunksender und der Pri-
vatsender off enbart, dass sich die Marktanteile der ARD-Sender 
in den letzten drei  Jahren zu Gunsten der Privatsender reduziert 
haben. So betrugen die Marktanteile der ARD-Hörfunksender im 
Jahr 2011 bei den 14 bis 49-Jährigen etwa 43 Prozent, reduzierten 
sich bis 2013 aber auf 41 Prozent. Im Unterschied dazu erhöhten 
sich die Marktanteile der Privaten im gleichen Zeitraum von 55 
auf 60 Prozent.29

Neben den Marktstrukturen des deutschen Rundfunkmarkts wird 
letztlich noch kurz dargelegt, auf welche Programminhalte sich die 
öff entlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen hauptsächlich fo-
kussieren. Nach Analyse der KEF liegt die Prioritätensetzung – be-
zogen auf die kumulierten Selbstkosten – des Ersten Programms 
bei den TV-Programmressorts „Sport“, „Fernsehspiel“30 und „Poli-
ti k und Unterhaltung“. Bezogen auf die kumulierten Selbstkosten 
lag die Prioritätensetzung des ZDF-Hauptprogramms ebenfalls 
beim Programmbereich „Sport“. Bei den „Dritt en“ überwog bei 
den kumulierten Selbstkosten der Programmbereich „Politi k und 
Gesellschaft “. In vielen dieser Bereiche sind aber auch schon lan-
ge private TV-Anbieter akti v. So sehen sich die öff entlich-recht-

27 Vgl. Stati sta (2013).
28 Siehe z. B. ARD (2012b) oder KEK (2013b).
29 Vgl. Radiozentrale (2013), Radiozentrale (2012) und Radiozentrale (2011).
30 Sendung mit Spielhandlung in der Form einer Einzelsendung, eines Mehrteilers, einer 

Reihe oder einer Serie. Vgl. ARD.intern (2013a).
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lichen Anbieter z. B. bei den Fernsehnachrichten und vielen Infor-
mati onssendungen sinkenden Marktanteilen ausgesetzt.31

Die Prioritätensetzung beim ARD-Hörfunk lag – bezogen auf die 
kumulierten Selbstkosten – im Jahr 2010 beim Ressort „Informa-
ti on und Service“. Die höchste Sendeleistung wies das Ressort 
„Rock-/Popmusik“ auf. Beim gemeinsam mit dem ZDF getrage-
nen Deutschlandradio lag die Prioritätensetzung klar im Bereich 
„Informati on und Service“.32 Im Unterschied zu den unter dem 
Dach der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten veranstaltet das ZDF selbst. keine Radioprogramme. Zum Pro-
grammfokus der privaten Anbieter sind keine kumulierten Daten 
verfügbar.

2.1.3 Finanzierung des dualen Rundfunksystems

Zu den Finanzierungsquellen der privaten Rundfunkunterneh-
men gehören vor allem Werbeeinnahmen. Neben den klassisch 
werbefi nanzierten Rundfunksendern wie RTL oder VOX gibt es 
– zumindest auf dem TV-Markt – auch Rundfunkanbieter, deren 
Finanzierungsquelle sich auf alternati ve Geschäft smodelle stützt. 
Zu diesen gehört z. B. das Pay-TV oder das transakti onsfi nanzierte 
Fernsehen (Teleshopping).33 Nicht-kommerzielle Anbieter fi nan-
zieren sich aber z. B. auch über Spenden oder Zuschüsse der Lan-
desmedienanstalten. Weitere Finanzierungsalternati ven sind das 
Sponsoring oder das Merchandising.34 

Die öff entlich-rechtlichen Rundfunkanbieter fi nanzieren sich 
größtenteils über Rundfunkgebühren (bzw. -beiträge). Im Jahr 
2011 erzielte die ehemalige Gebühreneinzugszentrale (GEZ) Ge-

31 Vgl. ARD.intern (2013b).
32 Vgl. KEF (2011), S. 35ff .
33 Beim transakti onsfi nanzierten Fernsehen handelt es sich streng genommen aufgrund 

der geringen Meinungsbildungsrelevanz nicht um Rundfunk- sondern um Tele dienste.
34 Vgl. Kops (2007), S. 21ff . und Depprich et al (2008), S. 88ff .
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samteinnahmen in Höhe von 7,53 Milliarden Euro. Die Erlöse 
aus Rundfunkgebühren für ARD, ZDF und Deutschlandradio be-
trugen 7,39 Milliarden Euro. Mit knapp 5,4 Milliarden Euro ging 
ein Großteil der Gebühreneinnahmen an die Anstalten der ARD, 
1,8 Milliarden Euro fl ossen an das ZDF und 193 Millionen Euro an 
das Deutschlandradio. Die übrigen, für die Landesmedienanstal-
ten eingezogenen, Gebühren beliefen sich auf 142,6 Mio. Euro. 
Auf den Westdeutschen Rundfunk (WDR), den Südwestrundfunk 
(SWR), den Norddeutschen Rundfunk (NDR) und den Bayeri-
schen Rundfunk (BR) entf iel ein Großteil der ARD-Anteile.35 Die 
Gesamterträge aus den Rundfunkgebühren haben sich sukzes-
sive erhöht. Dies verdeutlicht Abbildung 3. Nach Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland betrug die monatliche Hörfunkge-
bühr zunächst 2 DM. 1954 kam eine Fernsehgebühr hinzu, die auf 
5 DM festgesetzt wurde. Seitdem haben sich die Rundfunkge-
bühren steti g erhöht. Infolge der letzten Gebührenerhöhung zum 
1. Januar 2009 lag die Rundfunkgebühr bis Ende 2012 bei 5,76 
Euro für die Hörfunk- bzw. 17,98 Euro für die TV- und Hörfunk-
nutzung pro Monat. Abbildung 4 stellt die Gebührenerhöhungen 
zwischen 1954 und 2009 dar. Infolge der Gebührenerhöhungen 
haben sich auch die Gesamterträge aus dem Einzug der Rund-
funkgebühren in der Tendenz erhöht.36

35 Vgl. GEZ (2012a) und GEZ (2012b), S. 40f.
36 Die Anzahl der angemeldeten „neuarti gen Rundfunkgeräte“ hat sich in den letzten 

Jahren erhöht. Siehe GEZ (2012b), S. 37.
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Abbildung 3:  Die Gesamterträge aus Rundfunkgebühren 2002-2012 
in Mrd. Euro

Quelle:  GEZ (2012a) und GEZ (2013), S. 42. Ursächlich für den Rückgang der Rundfunk-
gebühreneinnahmen (2009-2012) waren sinkende Anmeldezahlen gebühren-
pfl ichti ger Geräte und eine steigende Anzahl der Gebührenbefreiungen.

Abbildung 4:  Die Entwicklung der Rundfunkgebühren von 1954-2009 
in Euro/Monat 

Quelle: KEF (2012).
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Infolge der zum 1. Januar 2013 in Kraft  getretenen Reform der 
Rundfunkfi nanzierung beläuft  sich die monatlich zu entrichten-
de Haushaltspauschale derzeit auf 17,98 Euro pro Wohnung. Die 
Beitragshöhe für den Unternehmenssektor richtet sich nach der 
Anzahl der Beschäft igten, der Betriebsstätt en und der betrieblich 
genutzten Kraft fahrzeuge. Nach Schätzung der Sixt AG wird das 
neue Abrechnungssystem den Sendern pro Jahr gut 1,5 Milliar-
den Euro mehr einbringen.37 Die Kommission zur Ermitt lung des 
Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) äußert sich deutlich 
zurückhaltender, erwartet infolge des Modellwechsels für die 
Gebührenperiode 2013-2016 aber Mehreinnahmen in Höhe von 
insgesamt 304 Millionen Euro.38

Neben Rundfunkgebühren (bzw. -beiträgen) fi nanziert sich der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk auch über Werbung und sonsti ge Er-
träge (Sponsoring, Zinserträge, Veräußerung von Sachwerten).39 
Für die Beitragsperiode 2009-2012 hat die ARD bei der KEF Nett o-
werbeumsätze40 von 1,3 Mrd. Euro angemeldet, für die Beitrags-
periode 2013-2016 Nett owerbeumsätze von 1,4 Mrd. Euro. Mehr 
als die Hälft e dieser Umsätze wird beim Hörfunk erzielt.41 Die 
Werbeumsätze des ZDF liegen mit 470 Mio. Euro für die Beitrags-
periode 2009-2012 (bzw. 460 Mio. Euro für die Periode 2013-
2016) deutlich unter den Werbeumsätzen der ARD, was mangels 
Hörfunktäti gkeit des ZDF auch nicht verwunderlich ist. 42 Im soge-
nannten „WDR-Urteil“ erklärte das Bundesverfassungsgericht am 
5. Februar 1991 die Werbefi nanzierung der öff entlich-rechtlichen 
Sender für verfassungsgemäß. Diese sei förderlich, um 

37 Vgl. Siebenhaar/Handelsblatt  (2013), S. 54.
38 Vgl. KEF (2013b).
39 Vgl. Eckhardt (1998), S. 23ff .
40 Das sind Brutt oumsätze abzüglich Rabatt e, Provisionen und Skonti .
41 Vgl. KEF (2011), S. 195.
42 Ebd., S. 195ff .
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„eine gewisse fi nanzielle Unabhängigkeit von der Rundfunkge-
bühr zu bieten und dadurch die Programmgestaltungsfreiheit der 
öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten insgesamt zu stärken.“43 

Allerdings müsse die Gebühren- (bzw. Beitragsfi nanzierung) des 
öff entlich-rechtlichen Rundfunks die primäre Einnahmequelle 
bleiben. Eine überwiegende Werbefi nanzierung des öff entlich-
rechtlichen Rundfunks sei mit dem Grundversorgungsauft rag 
nicht vereinbar.44 Dazu gehört auch, dass die Anzahl der Werbe-
minuten in § 16 Rundfunkstaatsvertrag begrenzt ist – während 
der „Prime-Time“ ab 20 Uhr darf gar keine Werbung gezeigt wer-
den. Darüber hinaus ist noch erwähnenswert, dass die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten einem 
Finanzausgleichsystem unterliegen. Mit diesem Ausgleich soll der 
unterschiedlichen Größe der Verbreitungsgebiete Rechnung ge-
tragen und sichergestellt werden, dass auch kleinere Rundfunk-
anstalten zu einer funkti onsgerechten Aufgabenerfüllung in der 
Lage sind. Hauptprofi teure des Finanzausgleichs sind der Saar-
ländische Rundfunk (SR) und Radio Bremen (RB).45 Die Finanzaus-
gleichsmasse beträgt ein Prozent des ARD-Nett obeitragsaufk om-
mens und kommt zu 54 Prozent dem Saarländischen Rundfunk 
und zu 46 Prozent Radio Bremen zugute.46

Finanzierungsarten

Grundsätzlich gibt es für die Rundfunkfi nanzierung eine Reihe 
von Möglichkeiten. Dazu zählen Steuern, Gebühren, Beiträge, 
Rezipienten-Preise, Werbepreise oder sonsti ge Finanzierungsfor-
men wie Spenden.

43 Eckhardt (1998), S. 23. Siehe BVerfGE 83, 238 „WDR-Urteil“.
44 Ebd., S. 23. 
45 Siehe § 12 Abs. 2  RStV.
46 Siehe Art. 14 RFinStV.
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Zwangsentgelte

Steuern, Gebühren und Beiträge gehören zu den Zwangsentgel-
ten. Steuern sind Zwangseinnahmen der öff entlichen Hand. Sie 
sind zu leisten, ohne dass der Steuerpfl ichti ge dafür eine be-
sti mmte Gegenleistung erhält. So regelt es die Deutsche Abga-
benordnung in § 3 Abs. 1. Bei der Rundfunkabgabe handelt es sich 
allerdings sehr wohl um eine Leistung, der eine spezielle Gegen-
leistung gegenübersteht. Diese Gegenleistung ist nicht der Gesell-
schaft  insgesamt, sondern überwiegend individuell zurechenbar. 
Daher wäre die Einführung einer speziellen Rundfunksteuer nicht 
zulässig. Möglich wäre aber, dass der öff entlich-rechtliche Rund-
funk aus den Staatseinnahmen insgesamt fi nanziert wird und die 
Einnahmen aus der Rundfunkabgabe zur allgemeinen Finanzie-
rung der Staatsausgaben verwendet werden. In vielen europäi-
schen Ländern wie Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Spa-
nien oder Portugal bekommt der öff entliche Rundfunk staatliche 
Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitt eln.47 

In der Finanzwissenschaft  werden unter Gebühren Zwangsein-
nahmen verstanden, denen eine spezielle Gegenleistung gegen-
übersteht. Für die tatsächliche Inanspruchnahme und Nutzung 
einer besti mmten Dienstleistung muss der Einzelne also eine 
Gebühr entrichten. Bei einer Beitragszahlung wird angenommen, 
dass der Bürger aus einer besti mmten öff entlichen Leistung einen 
Nutzen erzielt, die tatsächliche Inanspruchnahme dieser Leistung 
ist dabei aber unerheblich. Da die „Rundfunkgebührenpfl icht“ 
bis Ende 2012 an den Besitz eines Rundfunkgeräts und nicht an 
den tatsächlichen Rundfunkkonsum gekoppelt war, handelte es 
sich bei der Zahlung also streng genommen um einen „Rundfunk-
beitrag“. Solch eine geräteabhängige Gebühr gibt es derzeit z. B. 

47 Vgl. European Broadcasti ng Union (2000), S. 9f., Merten (2006), S. 9f. und Heinrich 
(2010), S. 270.
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noch in der Schweiz.48 Mit der Einführung der geräteunabhängi-
gen Haushalts-/bzw. Betriebsstätt enpauschale kommt es nun zu 
einer weiteren Entkoppelung des Zwangsentgelts von der indivi-
duellen Nutzung öff entlich-rechtlicher Rundfunkleistungen. Eine 
Rundfunkpauschale gibt es z. B. auch in Frankreich – allerdings 
nur, wenn im Haushalt mindestens ein Rundfunkempfangsgerät 
vorgehalten wird.49 In anderen europäischen Ländern wie Grie-
chenland ist die Rundfunkgebühr im Strompreis enthalten und 
wird als Aufschlag auf die Stromrechnung gezahlt.50 

Rezipienten-Preise

Neben Zwangsentgelten stellen auch „Rezipienten-Preise“ eine 
Form der Rundfunkfi nanzierung dar. Rezipienten-Preise sind Zah-
lungen des Nutzers an den Rundfunkveranstalter. Diese sind als 
Marktpreise ausgestaltet und beziehen sich auf die Nutzung eines 
gesamten Programms oder einer Sendung. Einer der bekanntes-
ten Pay-TV-Anbieter ist Sky. Prinzipiell können auch Hörfunkleis-
tungen über Rezipienten-Preise angeboten werden. Bezahl-Fern-
sehen oder Bezahl-Hörfunk kann für die konti nuierliche Nutzung 
eines ausgewählten Kanals (Per-Channel-Pay) oder für die zeitab-
hängige Nutzung von (einzelnen) Sendungen (Per-Program-Pay) 
angeboten werden.51 

Werbe-Preise und Sponsoring

Eine weitere Finanzierungsform sind Werbe-Preise. Dabei zahlt 
die werbetreibende Wirtschaft  für die Aufmerksamkeit der Re-

48 Vgl. Vogel (2013). Die Umstellung von der geräteabhängigen Gebühr auf eine Haus-
haltspauschale nach deutschem Vorbild ist aber bereits beschlossen und soll frühes-
tens 2015 umgesetzt werden. Siehe auch Heinrich (2010), S. 270ff .

49 Ebd., S. 270ff . und Ministère de l‘ Économie et des Finances (2012).
50 Vgl. Katsirea (2008), S. 64.
51 Vgl. Heinrich (2010), S. 271.
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zipienten einen besti mmten Marktpreis.52 Daneben kann der 
Rundfunk auch über Sponsoring fi nanziert werden. Sponsoring 
bezeichnet die direkte oder indirekte Finanzierung einer Sendung 
oder eines Ereignisses, um beispielsweise eine besti mmte Marke 
oder einen besti mmten Namen zu fördern.53

Spenden

Zu den weiteren Finanzierungsformen gehören Spenden. Über-
wiegend über Spenden und nur zu einem kleinen Teil über staatli-
che Zuschüsse fi nanziert sich z. B. der Public Broadcasti ng Service 
(PBS) in den USA. Die nicht-kommerzielle TV-Senderkett e ähnelt 
dem öff entlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland.54  

Geräteabgabe

Letztlich bestünde noch die Möglichkeit, Rundfunkprogramme 
über einen Preis für Rundfunkempfangsgeräte zu fi nanzieren. 
Eine solche „Geräteabgabe“ wurde in Deutschland bei der Ein-
führung des Radiogeräts diskuti ert. Sie würde dazu führen, dass 
der Hersteller bzw. der Händler zur Abführung einer Zwangsab-
gabe auf die Geräte verpfl ichtet wäre. Wahrscheinlich würde sich 
der Verkaufspreis der Rundfunkgeräte entsprechend erhöhen. 
Für Rundfunkgeräte, die zwar auf dem deutschen Markt gekauft , 
aber im Ausland verwendet werden, müsste eine entsprechende 
Ausnahmeregelung gefunden werden. Gleiches gilt für Rundfunk-
geräte, die im Ausland gekauft , aber im Inland verwendet wer-
den.55

52 Vgl. Heinrich (2010), S. 271.
53 Vgl. Eckhardt (1998), S. 28 und § 2 Abs. 2 Nr. 9 RStV
54 Vgl. Kleinsteuber (2007), S. 246-258 und Beck (2011), S. 223.
55 Vgl. Heinrich (2010), S. 271.
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2.2  Defi niti on des öff entlichen Auft rags

2.2.1  Grundversorgungsauft rag

Die Organisati on des dualen Rundfunksystems ist in Deutsch-
land maßgeblich durch die Vorgaben des Grundgesetzes und die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geprägt worden. 
So ist die Rundfunkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG Anknüpfungs-
punkt zahlreicher Rundfunkurteile des Bundesverfassungsge-
richts.56 Dieses konstati erte in ständiger Rechtsprechung, dass der 
Rundfunk als „Medium und Faktor“ der individuellen und öff ent-
lichen Meinungsbildung57 für den Erhalt eines „funkti onsfähigen 
demokrati schen Gemeinwesens“58 unverzichtbar sei. Der Gesetz-
geber würde daher in die Lage versetzt werden, dieses Grund-
recht durch materielle, organisatorische und prozedurale Regeln 
zu gewährleisten.59 

Die in den Jahren 1961 („Deutschland-Fernsehen“) und 1971 
(„Mehrwertsteuer-Urteil“) verkündeten Entscheidungen fällte 
das Bundesverfassungsgericht in einem wenig wett bewerblich 
orienti erten Umfeld. So war der deutsche Rundfunkmarkt durch 
eine geringe Anzahl öff entlich-rechtlicher Anbieter gekennzeich-
net, die Anzahl der verfügbaren terrestrischen Frequenzen war be-
grenzt und die Veranstaltung von Rundfunkleistungen technisch 
relati v schwierig und kostenintensiv. Das Bundesverfassungsge-
richt stellte demzufolge eine „Sondersituati on“ des öff entlich-
rechtlichen Rundfunks heraus.60 Im „Niedersachsen-Urteil“ von 
1986 räumte das Bundesverfassungsgericht dem öff entlich-recht-
lichen Rundfunk aufgrund des technischen Fortschritt s zwar eine 
Verbesserung der technologischen und wett bewerblichen Bedin-
gungen an, sah eine „Sondersituati on“  jedoch noch immer als 

56 Art. 5 I S. 2 GG im Wortlaut: „Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstatt ung 
durch Rundfunk und Filme werden gewährleistet.“

57 Vgl. BVerfGE 12, 205 „Deutschland-Fernsehen“.
58 Wagner (2011), S. 4f.
59 Ebd., S. 5.
60 Vgl. BVerfGE 12, 205 „Deutschland-Fernsehen“ und Schäfer (2004), S. 18f.
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gegeben an. In der Folgezeit ging das Bundesverfassungsgericht 
in seinen Rundfunk-Urteilen nicht mehr auf die Existenz einer sol-
chen „Sondersituati on“ ein.61 

Die Darstellung des Grundversorgungsbegriff s durch das Bun-
desverfassungsgericht ist für die Besti mmung und Funkti on des 
öff entlich-rechtlichen Rundfunks von entscheidender Bedeutung. 
Mitt e der 1970er Jahre fand der Begriff  der Grundversorgung be-
reits in der Rechtsliteratur Verwendung, wurde allerdings unter-
schiedlich interpreti ert. Häufi g wurde die Grundversorgung aber 
als eine aus dem Demokrati e- und Sozialstaatsprinzip abgeleitete 
rundfunkspezifi sche Erscheinungsform der Daseinsvorsorge an-
gesehen.62 Das Bundesverfassungsgericht ging im „Niedersach-
sen-Urteil“ vom November 1986 erstmals auf den Grundversor-
gungsbegriff  ein, präzisierte ihn aber nicht näher. In der fünft en 
Rundfunkentscheidung („Baden-Württ emberg-Beschluss“) vom 
März 1987 erfolgte dann eine genauere Beschreibung des Grund-
versorgungsbegriff s: Danach geht die Grundversorgung über eine 
bloße Minimalversorgung der Bürger hinaus. Auch das Angebot 
an neuen Diensten gehört zur Grundversorgung der öff entlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten. Zudem gibt es keine strikte Tren-
nung bzw. Aufgabenteilung zwischen dem öff entlichen und dem 
privaten Rundfunksystem.63 Welche Betäti gungsfelder der öff ent-

61 Vgl. Schäfer (2004), S. 18ff .
62 Ebd., S. 20ff . und Flügge (2009), S. 11ff .
63 Das durch das Bundesverfassungsgericht im fünft en Rundfunkurteil vom 24. März 

1987 („Baden-Württ emberg-Beschluss“) formulierte 3-Stufen-Modell (oder auch 
3-Säulen-Modell) gliedert den Grundversorgungsauft rag des öff entlich-rechtlichen 
Rundfunks also in drei Elemente, die aufeinander aufb auend zusammengenommen 
das Mindestmaß des Grundversorgungsauft rags besti mmen. Dazu gehört auf der ers-
ten Stufe, dass öff entlich-rechtliche Rundfunkleistungen für alle und ohne Einschrän-
kung erreichbar sein müssen. Darauf aufb auend soll auf der zweiten Stufe ein qualita-
ti v hochwerti ges Programm, dessen inhaltliche Standards dem öff entlich-rechtlichen 
Rundfunkauft rag entsprechen, gewährleistet werden. Letztlich wird auf der dritt en 
Stufe die Sicherung gleichgewichti ger Vielfalt in der Darstellung der verschiedenen 
Meinungsrichtungen durch verfahrensrechtliche und organisatorische Vorkehrungen 
gefordert. Vgl. Flügge (2009), S. 19 ff . und BVerfGE 74, 297 „Baden-Württ emberg-Be-
schluss“.
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lich-rechtlichen Rundfunkanstalten aber im Einzelnen zur Grund-
versorgung gehören, führte das Bundesverfassungsgericht nicht 
weiter aus. Der Grundversorgungsbegriff  ist in der juristi schen 
Diskussion umstritt en. So bezeichnet ihn Kull z. B. als „Supernova 
am juristi schen Begriff shimmel“64 und Kresse als „einen der schil-
lerndsten Begriff e unserer Rechtssprache“65. Bis heute lässt das 
Bundesverfassungsgericht eine genaue Defi niti on des Grundver-
sorgungsauft rags vermissen.66

2.2.2  Klassischer Rundfunkauft rag 

Der Begriff  des „klassischen Rundfunkauft rags“ korrespondiert 
eng mit dem Grundversorgungsbegriff . Das Bundesverfassungs-
gericht bezieht sich seit dem 4. Rundfunkurteil („Niedersachsen-
Urteil“) vom Herbst 1986 in seinen Entscheidungen auf den klas-
sischen Rundfunkauft rag. Dieser beinhaltet die Verpfl ichtung für 
die 

„Gesamtheit der Bevölkerung Programme anzubieten, die umfas-
send und in voller Breite informieren, und im Rahmen des Pro-
grammangebots Meinungsvielfalt in der verfassungsrechtlich ge-
botenen Weise herzustellen“67. 

Neben Informati ons-, Bildungs- und Kulturprogrammen gehö-
ren nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts auch Unterhal-
tungs- und Sportf ormate zum klassischen Rundfunkauft rag. So 
sollten alle gesellschaft lich relevanten Themen und Meinungen 
nach außen transporti ert werden. Demzufolge sind die öff entlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten nicht nur informierend und bil-
dend, sondern auch unterhaltend täti g. Während der Bildungs-, 
Kultur- und Informati onsfunkti on durchaus noch eine für die 

64 Kull (1987), S. 462.
65 Kresse (1996), S. 59.
66 Vgl. Flügge (2009), S. 12ff ., Schäfer (2004), S. 19ff . und BVerfGE 74, 297 „Baden-Würt-

temberg-Beschluss“.
67 Schäfer (2004), S. 22.
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politi sche Meinungs- und Willensbildung charakteristi sche Rolle 
beigemessen werden könnte, dürft e das Unterhaltungsangebot 
des verfassungsrechtlich geschützten Bereichs auf Akzeptanzpro-
bleme stoßen. Nicht weniger stritti  g dürft e die von Flügge hervor-
gebrachte Argumentati on sein, Unterhaltungssendungen hätt en 
ein Art „Transportf unkti on für anspruchsvolle Programmteile“68, 
um durch den „steti gen Wechsel von Informati on- und Unterhal-
tungssendungen“ alle Zuschauergruppen zu erreichen.69 

2.2.3  Bestands- und Entwicklungsgaranti e

Aus seinen Ausführungen zum Grundversorgungsauft rag leitete 
das Bundesverfassungsgericht auch die Bestands- und Entwick-
lungsgaranti e des öff entlich-rechtlichen Rundfunks ab. In seinem 
6. Rundfunkurteil („WDR-Urteil“) vom Februar 1991 stellte das 
Bundesverfassungsgericht fest, dass der Gesetzgeber verpfl ichtet 
sei, die Grundversorgung der Bevölkerung mit öff entlich-recht-
lichen Rundfunkleistungen zu gewährleisten. Dazu müssten die 
erforderlichen Ressourcen technischer, personeller, fi nanzieller 
und organisatorischer Art bereitgestellt werden. Der öff entlich-
rechtliche Rundfunk soll auch in seiner zukünft igen Entwicklung 
gesichert sein. Die Bestands- und Entwicklungsgaranti e bezieht 
sich demzufolge auch auf zukünft ige Übertragungsformen, Inhal-
te und Publikumsinteressen. Die Defi zite in der fehlenden Kon-
kreti sierung des Grundversorgungsauft rags führen auch zu Un-
sicherheiten hinsichtlich des Umfangs der zu gewährleistenden 
Bestands- bzw. Entwicklungsgaranti e.70

2.2.4  Finanzierungsgaranti e

Mit der Bestands- und Entwicklungsgaranti e des öff entlich-
rechtlichen Rundfunks ist nach der Rechtsprechung des Bundes-

68 Flügge (2009), S. 25.
69 Vgl. Schäfer (2004).S. 22 und Flügge (2009), S. 21ff .
70 Vgl. Schäfer (2004), S. 22f. und Flügge (2009), S. 31f.
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verfassungsgerichts im „Niedersachsen-Urteil“ vom November 
1986 auch die Gewährleistung einer funkti onsgerechten Finan-
zierung verbunden. Demzufolge muss der Gesetzgeber die zur 
Erfüllung des klassischen Rundfunkauft rags erforderlichen Mitt el 
sicherstellen. Diese sollen den Bestand und die Entwicklung des 
öff entlich-rechtlichen Rundfunks garanti eren. Dabei obliegt es 
den öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Art und Umfang 
ihrer Täti gkeiten zu besti mmen. Im siebenten Rundfunkurteil 
(„Hessen-3-Beschluss“) vom Herbst 1992 bekräft igte das Bundes-
verfassungsgericht allerdings, dass sich der Umfang der fi nanziel-
len Gewährleistungspfl icht nach den Programmen richtet, die der 
Funkti on des öff entlich-rechtlichen Rundfunks entsprechen und 
zu ihrer Wahrnehmung erforderlich sind. Da sich das Bundesver-
fassungsgericht bislang aber nur sehr allgemein zum Rundfunk-
auft rag der Öff entlich-Rechtlichen geäußert hat, fehlt bis heute 
ein rechtlicher Maßstab, um die Höhe und die Angemessenheit 
der zur Verfügung gestellten Mitt el bewerten zu können.71 

Bis Ende 2012 war die Rundfunkgebühr an den Besitz eines Rund-
funkempfangsgeräts gekoppelt. Die Gebührenpfl icht ergab sich 
unabhängig davon, ob und wie oft  öff entlich-rechtliche Rund-
funkleistungen konsumiert wurden. Das Prinzip der Gebührenfi -
nanzierung wurde durch das Bundesverfassungsgericht in meh-
reren Rundfunkurteilen bestäti gt. Im siebenten Rundfunkurteil 
(„Hessen-3-Beschluss“) anerkannte das Gericht die Gebührenfi -
nanzierung als ein geeignetes System, um den öff entlich-rechtli-
chen Rundfunk vor den 

„programm- und vielfaltsverengenden Zwängen   [zu schützen], 
die im privaten Rundfunk zu beobachten sind“72. 

71 Vgl. Schäfer (2004), S. 24 und BVerfGE 87, 181 „Hessen-3-Beschluss“ und BVerfGE 73, 
118 „Niedersachsen-Urteil“.

72 BVerfGE 87, 181 (75) „Hessen-3-Beschluss“.
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Eine vornehmlich auf Werbeeinnahmen basierende Finanzie-
rungsweise könne die Erfüllung des Grundversorgungsauft rags 
und der essenti ellen Rundfunkfunkti onen nicht sicherstellen.73 Im 
Zuge der Finanzierungsreform des öff entlich-rechtlichen Rund-
funks wurde zum ersten Januar 2013 eine geräteunabhängige 
Haushalts-/bzw. Betriebsstätt enpauschale eingeführt. Da sowohl 
die alte Rundfunkgebühr als auch die neue Rundfunkpauschale 
unabhängig vom tatsächlichen Rundfunkempfang und -konsum 
erhoben werden, sind beides Beitragszahlungen. Im Unterschied 
zur Gebühren- ergibt sich eine Beitragspfl icht nämlich nicht aus 
der tatsächlichen, sondern aus der „möglichen Inanspruchnah-
me“ einer Leistung.74 Die Rundfunkbeiträge werden nicht durch 
den Staat, sondern durch den Beitragsservice von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio (früher: GEZ) eingezogen und verwaltet.75 Im 
achten Rundfunkurteil („Gebührenurteil“) vom Winter 1994 kon-
kreti sierte das Bundesverfassungsgericht die Ausgestaltung des 
Gebührenfestsetzungsverfahrens. Das Verfahren muss eine funk-
ti onsadäquate Finanzierung des öff entlich-rechtlichen Rundfunks 
gewährleisten, sodass der Grundversorgungsauft rag erfüllt wer-
den kann. Gleichzeiti g muss den Prinzipien der Staatsfreiheit und 
der Programmautonomie Rechnung getragen werden, was eine 
staatliche Gebührenfestsetzung und Einfl ussnahme ausschließt. 
Als Vorgabe entwickelte das Bundesverfassungsgericht ein drei-
stufi ges und kooperati ves Gebührenfestsetzungsverfahren: Im 
ersten Schritt  legen die öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
ihre Finanz- und Gebührenbedarfe fest. Die Bedarfsanmeldungen 
werden in einem zweiten Schritt  durch die KEF überprüft . Die 
Kontrolle der KEF bezieht sich allerdings nur auf eine allgemeine 
Wirtschaft lichkeits- und Sparsamkeitskontrolle. Da der öff entlich-
rechtliche Funkti onsauft rag nicht genauer defi niert ist, fehlt der 
KEF das grundlegende Kriterium für die Bewertung der Finanzbe-

73 Siehe BVerfGE 87, 181 (75) „Hessen-3-Beschluss“.
74 Siehe Kap. 2.2.
75 Vgl. Schäfer (2004), S. 25f.
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darfe. Im Anschluss an die Prüfung gibt die KEF eine Empfehlung 
zur Höhe der Rundfunkgebühr ab. Auf der dritt en und letzten 
Stufe besti mmt der Gesetzgeber die Gebührenhöhe im Rahmen 
eines Staatsvertrags. Abweichungen vom festgestellten Finanz-
bedarf durch die KEF sind nur zulässig, wenn dadurch nicht die 
Rundfunkfreiheit beeinträchti gt wird. Die Empfehlungen der KEF 
entf alten daher in der Regel bereits eine bindende Wirkung.76 

Das Bundesverfassungsgericht äußerte sich darüber hinaus auch 
zu den Pfl ichten der privaten Rundfunkanbieter. Im dritt en Rund-
funkurteil („FRAG-Urteil“) vom Sommer 1981 konstati ert es, dass 
der Grundversorgungsauft rag der Öff entlichen-Rechtlichen nicht 
dazu führe, dass die privaten Rundfunkanbieter von der Pfl icht 
entbunden seien, die „Vielfalt der bestehenden Meinungsrichtun-
gen unverkürzt zum Ausdruck [zu bringen]“77. Da sich der private 
Rundfunk aber überwiegend aus Werbeeinnahmen fi nanziere, 
rechtf erti ge dies jedoch, dass die Anforderungen an „die Breite 
des Programmangebots und die Sicherung gleichgewichti ger Viel-
falt im privaten Rundfunk“78 nicht so hoch anzusetzen seien wie 
beim öff entlich-rechtlichen Rundfunk. Schließlich würde die Ab-
hängigkeit der privaten Rundfunkanstalten von Werbeeinnahmen 
zu einer Abhängigkeit von hohen Einschaltquoten und massen-
att rakti ven Programmangeboten führen. Die entstehenden Viel-
faltsdefi zite des Privatrundfunks seien durch ein entsprechendes 
Programmangebot der Öff entlich-Rechtlichen zu kompensieren.79

Zusammenfassend hat sich das Bundesverfassungsgericht bislang 
noch nicht konkret zum Funkti onsauft rag der öff entlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten geäußert. Der Grundversorgungsauft rag,  
die Bestands- und die Entwicklungsgaranti e sind also weitgehend 
unbesti mmte Rechtsbegriff e. Demzufolge eignen sie sich nicht, 

76 Vgl. Schäfer (2004), S. 24ff . und BVerfGE 90, 60 „Gebührenurteil“. 
77 BVerfGE 57, 295 (110) „FRAG-Urteil“.
78 BVerfGE  74, 297 (94) „Baden-Württ emberg-Beschluss“.
79 Vgl. Schäfer (2004), S. 27-30, BVerfGE 73, 118 „Niedersachsen-Urteil“.
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um die beitragsfi nanzierten Akti vitäten der öff entlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten bewerten und gegebenenfalls eingrenzen zu 
können.

2.3  Ökonomische Rechtf erti gung des öff entlich-rechtlichen 
Sonderbereichs

2.3.1  Totales Marktversagen

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts basierte im 
Wesentlichen auf zwei Annahmen: Die knappe Anzahl der Über-
tragungswege, wodurch sich der fi nanzielle Aufwand zur Veran-
staltung von Rundfunkleistungen entsprechend erhöhte, und die 
„vielfaltsverengende Wirkung“ eines überwiegend werbefi nan-
zierten Programmangebots.80 Während sich die erste Annahme 
infolge der Zunahme der Übertragungswege und -techniken (Ka-
bel, Satellit, digitalisierte Terrestrik oder online)81 und des zu be-
obachtenden Markteintritt s privater Rundfunkanbieter überholt 
hat, scheint die Problemati k der Werbefi nanzierung Bestand zu 
haben. Nach Ansicht des Gerichts können die im Privatrundfunk 
zu konstati erenden „fi nanzierungsbedingten ͵Defi ziteʹ an thema-
ti scher Vielfalt nur hingenommen werden, solange der öff entlich-
rechtliche Rundfunk voll funkti onstüchti g bleibt.“82 Der Argumen-
tati on des Bundesverfassungsgerichts folgend, könnten auf dem 
Markt für Rundfunkleistungen also Marktversagenstatbestände 
vorliegen, die ein öff entlich-rechtliches Angebot rechtf erti gen.

Eine Regulierung des Rundfunkmarkts ist aus ökonomischer Sicht 
gerechtf erti gt, wenn die marktliche Koordinati onsleistung ver-
sagt, Angebot und Nachfrage also nicht zusammenfi nden. „Öf-

80 Vgl. BVerfGE 12, 205 (261) „Deutschland-Fernsehen“, BVerfGE 31, 314 (326) „Mehr-
wertsteuer-Urteil“, BVerfGE 57, 295 (322) „FRAG-Urteil“, BVerfGE 83, 238 (310, 311) 
„WDR-Urteil“ und Schäfer (2004), S. 18ff .

81 Vgl. KEK (2013c).
82 Eickhof/Never (2000), S. 6.
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fentliche Güter“ können ein solches Marktversagen83 begründen. 
„Öff entliche Güter“ liegen vor, wenn es keine Rivalität und kei-
ne Ausschließbarkeit im Konsum gibt. Kann niemand vom Kon-
sum eines besti mmten Gutes (oder einer besti mmten Leistung) 
ausgeschlossen werden, ist es für den Einzelnen lohnenswert, 
seine Zahlungsbereitschaft  für dieses Gut zu verbergen, um so 
kostenlos in dessen Genuss zu kommen. Infolgedessen wäre kein 
erwerbswirtschaft lich orienti ertes Unternehmen bereit, das ent-
sprechende Gut anzubieten. In diesem Fall greift  häufi g der Staat 
ein, um diesen „Marktf ehler“ zu korrigieren. Wird ein „öff entli-
cher Bedarf“ angenommen, stellt der Staat das „öff entliche Gut“ 
in der Regel selbst bereit. Dieses Angebot wird staatlich fi nanziert 
– zumeist über Steuern. Infolgedessen werden sowohl die tat-
sächlichen als auch die potenziellen Nutzer an der Finanzierung 
des öff entlichen Gutes zwangsbeteiligt. Als klassische Beispiele 
für öff entliche Güter werden häufi g Deiche, Leuchtt ürme oder die 
Landesverteidigung genannt. 

Beim Angebot öff entlich-rechtlicher Rundfunkleistungen han-
delt es sich aber eben nicht um „öff entliche Güter“. Zwar hat 
der Rundfunkkonsum einer Person A keinerlei Auswirkungen auf 
den gleichzeiti gen Rundfunkkonsum einer Person B (Nichtriva-
lität). Das Kriterium der  Nichtausschließbarkeit ist jedoch nicht 
erfüllt. Rundfunkinteressenten können nicht nur rechtlich ausge-
schlossen werden, indem diese kein Nutzungsrecht zum Konsum 
öff entlich-rechtlicher Rundfunkleistungen erwerben, sondern 
auch technisch. Früher wurden Rundfunk- und Fernsehprogram-
me noch ausschließlich analog ausgestrahlt. Demzufolge bestand 

83 Neben öff entlichen Gütern können auch hohe Transakti onskosten, Koordinati onslü-
cken, Instabilitäten im Koordinati onsprozess und externe Eff ekte zu Marktversagen 
führen. Kommt es zwar zu einem Marktaustausch, stellt sich aber kein Marktgleich-
gewicht ein, liegt eine Form parti ellen Marktversagens vor. Zu den Fällen parti ellen 
Marktversagens gehören „Cobweb-Prozesse“ und technologische externe Eff ekte. Zu 
den Fällen totalen Marktversagens, bei denen die Koordinati onsleistung des Marktes 
gänzlich versagt, gehören den Nutzen übersteigende Transakti onskosten, öff entliche 
Güter und Koordinati onslücken.
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rein technisch noch keine zufriedenstellende Möglichkeit, Pro-
gramminhalte zu verschlüsseln und Rezipienten vom Rundfunk-
konsum auszuschließen. Infolge der digitalen Signalübertragung 
ist es mitt lerweile aber möglich, nicht-zahlungsbereite Rezipien-
ten via Verschlüsselung vom Rundfunkkonsum auszuschließen.84 
Daher stellen Rundfunksendungen keine öff entlichen, sondern 
private Güter dar. Die Regulierung des Rundfunkbereichs kann 
also nicht mit dem Vorhandensein „öff entlicher Güter“ und der 
Att esti erung eines „totalen Marktversagens“ begründet werden. 
Aus volkswirtschaft licher Sicht ist eine Marktregulierung des 
Rundfunkbereichs daher nicht gerechtf erti gt.85

2.3.2  Parti elles Marktversagen

Eine ordnungspoliti sche Legiti mati on für staatliche Eingriff e lie-
ße sich möglicherweise aber auch aus dem Vorhandensein eines 
„parti ellen Marktversagens“ ableiten. Ein „parti elles Marktversa-
gen“ liegt vor, wenn Angebot und Nachfrage zwar zusammenfi n-
den, es also zu einem Marktaustausch kommt, die Marktergeb-
nisse aber „subopti mal“ sind. In der Konsequenz werden die ent-
sprechenden Güter dann nicht auf dem wohlfahrtsökonomisch 
gewünschten Niveau konsumiert. Zu den „Funkti onsstörungen“, 
die ein parti elles Marktversagen begründen können, gehören 
Externalitäten, meritorische Güter, intransiti ve Präferenzen und 
asymmetrische Informati onen.86

Externe Eff ekte

Externe Eff ekte entstehen, wenn mit der Produkti on oder mit 
dem Konsum eines Gutes Vor- oder Nachteile für Dritt e verbun-

84 Vgl. Kops (1998), S. 1. Zudem stützt sich z. B. das Finanzierungsmodell des werbetra-
genden Rundfunks gerade auf die „Nichtausschließbarkeit“ im Konsum.

85 Siehe zu den weiteren Tatbeständen eines totalen Marktversagens Eickhof (1995), 
S. 14ff .

86 Vgl. Eickhof/Never (2000), S. 1ff .
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den sind, die im Rahmen der marktlichen Tauschbeziehung nicht 
berücksichti gt werden. Insofern stellen positi ve Externalitäten 
soziale Zusatzerträge und negati ve Externalitäten soziale Zusatz-
kosten dar. Häufi g wird angenommen, dass mit dem Konsum von 
Rundfunkleistungen positi ve externe Eff ekte verbunden sind, die 
den Konsumenten in die Lage versetzen, 

„am demokrati schen Gemeinwesen als politi sch informier-
te und soziokulturell gebildete Individuen verantwortungsvoll 
teilzunehmen.“87 

Daher würde der Gesellschaft  ein Zusatznutzen entstehen, der 
über den individuellen Einzelnutzen des Rundfunkkonsums hi-
nausgeht. Das öff entlich-rechtliche Rundfunkangebot aber mit 
dem Entstehen von externen Eff ekten zu begründen, erscheint 
mehr als fragwürdig. Zum einen können bei nahezu jeder Markt-
transakti on Externalitäten auft reten, zum anderen müsste über-
zeugend und konkret dargelegt werden, welche positi ven Exter-
nalitäten – und in welchem Ausmaß – von einem besti mmten 
Programm oder einer besti mmten Sendung ausgehen. Letztlich 
muss bezweifelt werden, dass – selbst wenn genannte Externa-
litäten entstünden – das Angebot unbedingt und im derzeiti gen 
Ausmaß durch öff entlich-rechtliche Rundfunkanstalten erbracht 
werden muss oder ob andere Alternati ven, wie z. B. ein Ausschrei-
bungswett bewerb, denkbar wären.88 Zudem muss berücksichti gt 
werden, dass der breite privat organisierte Zeitungs- und Zeit-
schrift enmarkt sowie die zahlreichen privaten Online-Angebote 
ebenso zur politi schen Informati on und soziokulturellen Bildung 
beitragen. Vor diesem Hintergrund ist nicht plausibel, warum 
ausgerechnet im Rundfunkbereich auf einen beitragsfi nanzierten 
Ausnahmebereich bestanden wird.

87 Eickhof/Never (2000), S. 9.
88 Vgl. Eickhof/Never (2000), S. 9 und Monopolkommission (1996), S. 376.
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Meritorische Güter

Bei der Rechtf erti gung des öff entlich-rechtlichen Sonderbereichs 
wird häufi g auf den meritorischen Charakter besti mmter Rund-
funkinhalte verwiesen. Von der Argumentati on her sind meritori-
sche Güter eng mit positi ven Externalitäten verwandt. Im Unter-
schied zu positi ven Externalitäten bezieht sich die ordnungspoliti -
sche Bewertung von meritorischen Gütern aber nicht primär auf 
deren Wirkung, sondern auf das Gut selbst. So wird angenommen, 
dass die Produkti on und der Konsum besti mmter Güter gesell-
schaft lich gewünscht sind. Da die Präferenzen des Einzelnen aber 
nicht mir den gesellschaft lichen übereinsti mmen, muss der Staat 
ein zusätzliches „meritorisches Angebot“ bereitstellen. Anders 
ausgedrückt: Das kommerzielle Angebot an Rundfunkleistungen 
kann nicht gewährleisten, dass das Programmangebot den quan-
ti tati ven und qualitati ven Maßstäben entspricht, die aus Sicht der 
staatlichen Entscheidungsträger als „opti mal erachtet“ werden. 
Dies rechtf erti ge ein öff entlich-rechtliches Rundfunkangebot und 
eine entsprechende Gebühren- bzw. Beitragsfi nanzierung. 

Dem muss entgegengehalten werden, dass sich die Programmin-
halte der öff entlich-rechtlichen und der privaten Rundfunkanbie-
ter zunehmend ähneln.89 Der „Konvergenzhypothese“ entspre-

89 Siehe z. B. Krüger (2012), S. 242-257, Eickhof/Never (2000), S. 10, Flügge (2009), S. 
42ff . und Monopolkommission (2006), S. 337ff . Die Monopolkommission wird an dieser 
Stelle besonders deutlich: „Bezogen auf das erste und das zweite Fernsehprogramm 
lässt sich feststellen, dass sich die Inhalte privater und öff entlicher Veranstalter in ver-
schiedenen Bereichen zunehmend überschneiden (Frühstücksfernsehen, Quiz-Shows 
etc.) und dass sich in den Programmen des öff entlich-rechtlichen Rundfunks vermehrt 
Angebote (Daily Soaps, Telenovelas etc.) fi nden lassen, die Beispiele für die Trivia-
lisierung sowie Boulevardisierung der Programme darstellen.“ Monopolkommission 
(2006), S. 354. Siehe auch Monopolkommission (1997), S. 304: „Die Angebotsentwick-
lung des öff entlich-rechtlichen Rundfunks ist gekennzeichnet durch eine Expansion 
des Programmvolumens im Hörfunk und Fernsehen mit einer deutlichen Tendenz zur 
Zielgruppen- bzw. Spartenorienti erung, eine Steigerung der technischen Reichweite, 
eine schritt weise Umstellung auf digitale Technik verbunden mit der Bereitstellung 
multi medialer Zusatzangebote. Dabei ist eine zunehmende inhaltliche Überschnei-
dung mit privaten Angeboten erkennbar ebenso wie eine Tendenz zu Kooperati onen 
mit privaten Unternehmen.“ Siehe ferner ARD (2012b).
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chend haben sich die Programmstrukturen und -inhalte der öf-
fentlich-rechtlichen und der privaten Programmanbieter im Laufe 
der Zeit immer mehr angeglichen. So war z. B. bei den öff entlich-
rechtlichen Fernsehprogrammen zu beobachten, dass politi sche 
Magazine von der Hauptsendezeit in den späten Abend verscho-
ben wurden, um Platz für Unterhaltungssendungen zu schaff en. 
Gleichermaßen waren z. B. die Qualitätsstandards der Öff entlich-
Rechtlichen aber auch eine Art Benchmark für die privaten Anbie-
ter und wirkten sich auf deren Informati onsangebote aus.90 

Darüber hinaus besteht auf Seiten der staatlichen Entscheidungs-
träger ein Informati onsdefi zit. Demzufolge wissen sie nicht, ob 
die Nachfrage nach einer besti mmten Sendung oder einem be-
sti mmten Programm ohne die staatliche Interventi on tatsäch-
lich zu niedrig wäre. Ebenso willkürlich dürft e die Einschätzung 
sein, welcher Rundfunkkonsum qualitati v und quanti tati v als 
„opti mal“ und „richti g“ einzuschätzen ist. Demzufolge setzt die 
Förderung meritorischer Güter Wissen voraus, dass der Staat in 
der Regel nicht hat.91 Selbst wenn ein besti mmtes Engagement 
für förderungswürdig erachtet wird, bleibt aber die Frage, warum 
der Staat die öff entlich-rechtlichen Rundfunkanbieter insgesamt 
– und nicht besti mmte Programminhalte – für förderungswürdig 
erachtet.92

Intransiti ve Präferenzen

Parti elles Marktversagen kann zudem mit dem Konzept intransi-
ti ver Präferenzen begründet werden. „Intransiti v“ meint wider-
sprüchlich. Regulierungsbefürworter könnten z. B. anführen, der 
Rundfunkkonsum „verführe“ den Nachfrager dazu, übergeord-
nete Präferenzen durch spontane zu verdrängen. Während sich 

90 Vgl. Meckel (2001), S. 2269-2279.
91 Vgl. Monopolkommission (2006), S. 354. 
92 Vgl. Eickhof/Never (2000), S. 9ff .
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der Rundfunkkonsument ursprünglich eine Informati onssendung 
anschauen wollte, wird diesem Wunsch infolge eines konkurrie-
renden Unterhaltungsangebots nicht entsprochen. Der Konsu-
ment entscheidet sich also spontan, nicht das „übergeordnete“ 
Bildungsprogramm nachzufragen. Daraus könnte der Staat nun 
einen Handlungsbedarf ableiten und das öff entlich-rechtliche Bil-
dungsangebot fördern. Auch diese Rechtf erti gung ist ordnungs-
politi sch nicht haltbar. Die Konsumenten unterliegen nicht nur 
beim Rundfunkkonsum, sondern auch bei der Nachfrage nach 
allen Leistungen zahlreichen Einfl üssen. Diese Einfl üsse können 
Anlass für eine Neubewertung und revidierte Kaufentscheidung 
sein. Mit widersprüchlichen Präferenzen hat dies aber wenig zu 
tun. Selbst wenn es widersprüchliche Präferenzen gäbe, würde 
auch ein breites Bildungs- und Informati onsangebot der Öff ent-
lich-Rechtlichen nichts an der Konsumentscheidung ändern, 
schließlich wird gerade unterstellt, Unterhaltungssendungen 
würden gegenüber Informati onssendungen „spontan“ bevorzugt 
werden. Dieser Logik folgend, wäre gar ein Verbot derarti ger Un-
terhaltungsangebote naheliegend. Ein solches Verbot erscheint 
jedoch aus verfassungsrechtlichen und ordnungspoliti schen 
Gründen völlig abwegig.93

Asymmetrische Informati onen

Gelegentlich wird die Regulierung des Rundfunkbereichs auch mit 
asymmetrischen Informati onen zwischen Anbietern und Nachfra-
gern begründet. So könne der durchschnitt lich informierte Konsu-
ment die Qualität und den Nutzen eines besti mmten Gutes kaum 
vollständig bewerten. Als Beispiel wird häufi g die Qualität einer 
Nachrichtensendung angeführt. Ob diese objekti v, vollständig, 
wahrheitsgetreu und aktuell ist, kann von dem durchschnitt lich 
informierten Rezipienten nicht umfassend bewertet werden. Bei 

93 Vgl. Eickhof/Never (2000), S. 11f.
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derarti gen Rundfunkleistungen handelt es sich also typischerwei-
se um Vertrauensgüter.94 Wenn dieses Vertrauen fehlt, kann es 
– gemäß dem Akerlofschen „Market for Lemons“95 – zu einer Art 
„Negati vauslese“ kommen, d. h. hochwerti ge Programminhalte 
werden nicht in kostendeckendem Umfang nachgefragt und infol-
gedessen auch nicht mehr angeboten. Dies rechtf erti ge eine Be-
stands-, Entwicklungs- und Finanzierungsgaranti e des öff entlich-
rechtlichen Rundfunkbereichs. 

Auch diese Argumentati on erscheint nicht haltbar, um einen ge-
bührenfi nanzierten Rundfunkbereich zu rechtf erti gen. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass sich der Konkurrenzdruck der 
etablierten Rundfunkveranstalter positi v auf die Qualität des Pro-
grammangebots auswirkt oder zur Herausbildung spezialisierter 
Informati onsmärkte führt. Dieser Konkurrenzdruck wird durch 
die Entwicklung und Nutzung neuer Übertragungswege zusätz-
lich verstärkt. Zudem können bestehende Informati onsdefi zite 
auf der Nachfrageseite bereits vor dem Rundfunkkonsum verrin-
gert werden, indem z. B. Informati onszeitschrift en kriti sch über 
den Inhalt besti mmter Rundfunksendungen berichten. Sowohl im 
Hörfunk- als auch im TV-Bereich gibt es mitt lerweile eine Vielzahl 
derarti ger Informati onslektüre. Letztlich bleibt noch anzumerken, 
dass Rundfunkleistungen häufi g wiederholt konsumiert werden. 
Infolgedessen dürft en die Informati onsdefi zite auf der Nachfra-
geseite sinken, was den Konsumenten gegebenenfalls dazu ver-

94 Vgl. Kiefer (2005), S. 141f.
95 In seinem 1970 erschienenen Aufsatz „The Market for Lemons: Quality Uncertainty 

and the Market Mechanism“ widmet sich der US-amerikanische Wirtschaft swissen-
schaft ler Akerlof der Analyse asymmetrischer Informati onen auf der Angebots- und 
der Nachfrageseite – im Konkreten auf dem Gebrauchtwagenmarkt (Market for 
Lemons). Während der Verkäufer die Eigenschaft en seines Fahrzeugs sehr genau 
kennt, wird der Nachfrager die Qualität einzelner Fahrzeuge nur eingeschränkt beur-
teilen können. Demzufolge wird kein Nachfrager bereit sein, einen höheren Preis für 
den Gebrauchtwagen zu zahlen, als den, der einer durchschnitt lichen Gebrauchtwa-
genqualität entspricht. So lohnt es sich für den Gebrauchtwagenhändler möglicher-
weise nicht mehr, Gebrauchtwagen überdurchschnitt licher Qualität anzubieten. Es 
kommt zu einer „Negati vauslese“. Vgl. Akerlof (1970).
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anlasst, qualitati v hochwerti gere Rundfunksendungen zu konsu-
mieren. Zusammenfassend können bestehende Informati onsa-
symmetrien nicht als Begründung für eine staatliche Interventi on 
im Rundfunkbereich herangezogen werden.96

Im Ergebnis liegen auf dem deutschen Rundfunkmarkt keine 
Marktversagenstatbestände vor, die eine staatliche Interven-
ti on und die Etablierung eines gebührenfi nanzierten öff entlich-
rechtlichen Rundfunkbereichs rechtf erti gen können. Insofern er-
scheint die durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochene 
Bestands- und Entwicklungsgaranti e des öff entlich-rechtlichen 
Rundfunks aus volkswirtschaft licher Sicht nicht gerechtf erti gt.97

2.3.3  Auswirkungen auf die öff entlich-rechtliche Rundfunk-
fi nanzierung

Die Gebühren-/bzw. Beitragsfi nanzierung der öff entlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten erscheint aus volkswirtschaft licher 
Sicht nicht die geeignete Finanzierungsalternati ve zu sein. Viel-
mehr ist sie medienpoliti schen Erwägungen geschuldet, um die 
publizisti sche Vielfalt zu sichern. Das Argument, mit dem Pro-
grammangebot auch weniger zuschauerwirksame „High-Culture-
Präferenzen“ zu bedienen, dürft e aufgrund der steigenden Diff e-
renzierung des privaten Angebots und der Ausweitung der Über-
tragungskapazitäten zunehmend an Gewicht verlieren. So gibt 
es mitt lerweile eine Reihe von Spartenprogrammen, die durch 
das Privatf ernsehen und den Privathörfunk angeboten werden.98 

Empirische Studien belegen zudem, dass der Spartenanteil von 
Sport- und Jugendsendungen bei den Öff entlich-Rechtlichen im 

96 Siehe z. B. WAZ Zeitschrift en Marketi ng (2010), Eickhof/Never (2000), S. 11ff . und 
Beck/Beyer (2013), S. 176. Zur Idee einer autonomen „Sti ft ung Medientest“ mit den 
Kernaufgaben einer Informati ons-, Test-, Archiv-, Ombudsmann- und Forumsfunkti on 
siehe z. B. Weichert (2005).

97 Vgl. Eickhof/Never (2000), S. 15.
98 Ebd., S. 16 und die medienanstalten (2013b).
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Vergleich zur privaten Konkurrenz relati v hoch ist, während die 
Informati onsführerschaft  der Öff entlich-Rechtlichen nicht zuletzt 
deswegen in Frage steht, weil viele Angebote in den späten Abend 
verschoben oder wiederholt ausgestrahlt werden.99 

Darüber hinaus handelte es sich bereits bei der alten GEZ-Ge-
bühr um eine vom tatsächlichen Rundfunkkonsum entkoppelte 
Zwangsgebühr. Mit der Umstellung auf eine geräteunabhängige 
Rundfunkpauschale werden jetzt auch die Bürger zur Rundfunkfi -
nanzierung zwangsverpfl ichtet, die kein Rundfunkgerät besitzen, 
denen also die technische Voraussetzung zum Rundfunkkonsum 
fehlt. Da die Finanzierung des öff entlich-rechtlichen Rundfunks 
weitestgehend erfolgsunabhängig ist, hat der Bürger über seine 
Nachfrage keinerlei Einfl uss auf das Programmangebot. Im Ext-
remfall muss die Zwangsabgabe also auch dann geleistet werden, 
wenn die individuelle Zahlungsbereitschaft  für das öff entlich-
rechtliche Programmangebot gleich null ist.100 Der Vorwurf, ein 
überwiegend werbefi nanziertes Rundfunksystem würde per se 
zu einem am Massengeschmack orienti erten Programmangebot 
führen, kann dadurch entkräft et werden, dass die Werbekunden 
auch an kleineren und heterogenen Zielgruppen orienti ert sein 
dürft en. Unter der Prämisse, dass die Rundfunksender versuchen 
werden, ihr Programmangebot an den für die Werbewirtschaft  
interessanten Zielgruppen auszurichten, ist es im Umkehrschluss 
sogar möglich, dass massenatt rakti ve und publizisti sche Angebo-
te aus dem Rundfunkprogramm entf allen. Demzufolge kann die 

99 Vgl. Schröder (2009), S. 189ff . Eine Studie von Martens/House of Research stellte zu-
dem heraus, dass sich der Nachrichtenanteil in der analysierten Sti chprobe von acht 
öff entlich-rechtlichen Hörfunkprogrammen und 27 in deren Sendegebieten ansässi-
gen privaten Sendern kaum unterschieden hat. So nahmen  Nachrichtenbeiträge von 
öff entlich-rechtlichen Programmen nur 0,7 Prozent mehr Sendezeit ein als die der 
Privaten und die Sendergruppen themati sierten fast gleich häufi g Wirtschaft , Gesell-
schaft  und Medien. Vgl. House of Research/Martens, Dirk (2012). Bei den Nachrich-
tensendungen nimmt z. B. der Marktanteil der öff entlich-rechtlichen TV-Nachrichten-
formate Tagesschau, Heute und Tagesthemen in der Tendenz ab oder verharrt auf 
einem niedrigen Niveau. Vgl. ARD (2012b).

100 Vgl. Eickhof/Never (2000), S. 17f.
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durch die Werbekunden vorangetriebene Segmenti erung der 
Rundfunkkonsumenten in unterschiedliche Zielgruppen auch zu 
einer verstärkten Diff erenzierung des Programmangebots führen, 
was sich am Erfolg diverser Spartenprogramme wie N24 oder n-tv 
bereits unmitt elbar beobachten lässt.101

Ein an den Präferenzen der Rundfunkrezipienten ausgerichtetes 
Programmangebot kann im Rundfunkbereich aber vornehmlich 
über eine Pay-TV- oder Pay-per-View-Finanzierung erreicht wer-
den. Im Unterschied zum werbefi nanzierten System erfolgt die 
Programmfi nanzierung nicht indirekt über die „Veräußerung von 
Zuschaueraufmerksamkeit“102, sondern es fi ndet eine direkte 
marktliche Austauschbeziehung zwischen den Rundfunkkonsu-
menten und den Anbietern von Rundfunkleistungen statt . Die 
Angebotssteuerung erfolgt beim Bezahl-Rundfunk nicht über me-
dienpoliti sche Vorgaben, sondern über die sich aus den Präferen-
zen der Rundfunkkonsumenten ableitende Zahlungsbereitschaft . 
Demzufolge können auf dem Pay-TV- bzw. Pay-per-View-Markt 
nicht nur (preisgünsti ge) massenatt rakti ve, sondern auch (teure-
re) Nischenprogramme angeboten werden.103

Zusammenfassend erscheint die Argumentati on, nur eine Gebüh-
ren- bzw. Beitragsfi nanzierung des öff entlich-rechtlichen Rund-
funks könne einer „Vielfaltsverengung“ der Rundfunkprogramme 
und -inhalte entgegenwirken, nicht grundsätzlich gerechtf erti gt. 

101 Vgl. Eickhof/Never (2000), S. 18f. und AGF (2013).
102 Eickhof/Never (2000), S. 18.
103 Ebd., S. 20ff .
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3.  Resulti erende Reformvorschläge zur 
Neuordnung des dualen Rundfunksystems

3.1  Reformvorschläge unter Berücksichti gung der verfassungs-
rechtlich geschützten Garanti e

Die resulti erenden Reformvorschläge zur Neuordnung des dualen 
Rundfunksystems sollen im Folgenden in zwei „Arten“ von Hand-
lungsempfehlungen unterteilt werden. Zum einen in Empfehlun-
gen, die sich unter Berücksichti gung der durch das Grundgesetz 
und durch das Bundesverfassungsgericht geschützten Bestands- 
und Entwicklungsgaranti e ableiten lassen und zum zweiten in 
Empfehlungen, die Ergebnis „rein volkswirtschaft licher“ Überle-
gungen sind.

3.1.1 Restrikti onen des öff entlich-rechtlichen Funkti onsauft rags 

Obgleich die Ergebnisse der volkswirtschaft lichen Analyse gegen 
eine uneingeschränkte Bestands- und Entwicklungsgaranti e und 
die überwiegende Gebührenfi nanzierung des öff entlich-rechtli-
chen Rundfunks sprechen, können etwaige Handlungsempfeh-
lungen nicht unabhängig von den verfassungsrechtlichen Vorga-
ben entwickelt werden. Nach Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts reicht das Marktversagens-Kriterium nicht aus, um 
den Funkti onsauft rag der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten abzugrenzen. Eine solche Vorgehensweise könnte dazu füh-
ren, dass der öff entlich-rechtliche Rundfunk 

„auf eine ͵Nischenfunkti onʹ beschränkt [wird], die es ihm unmög-
lich macht, die demokrati schen, sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Gesellschaft  zu befriedigen und die Meinungsvielfalt der 
Medien sicherzustellen.“104 

104 Monopolkommission (2006), S. 345.
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Grundlage der mitt lerweile 14 Rundfunkurteile des Bundesver-
fassungsgerichts ist die in Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG garanti erte Rund-
funkfreiheit. Träger dieser Rundfunkfreiheit sind sowohl die öf-
fentlich-rechtlichen als auch die privaten Rundfunkanstalten. Sie 
ist zugleich Ausgestaltungsauft rag an den Gesetzgeber. Da der 
Markt nicht in der Lage sei, die gebotene Vielfalt an Themen und 
Meinungen abzubilden, wurde durch den Gesetzgeber ein dua-
les Rundfunksystem geschaff en, innerhalb dessen die öff entlich-
rechtlichen Anbieter einen besonderen Schutz genießen. Dafür 
müssen sie den Grundversorgungsauft rag erfüllen. Wie bereits 
konstati ert, wurde der Grundversorgungsbegriff  allerdings we-
der im Grundgesetz noch im einfachen Recht spezifi ziert. Im 
fünft en Rundfunkurteil („Baden-Württ emberg-Beschluss“) vom 
Frühjahr 1987 steht lediglich recht allgemein, dass Grundversor-
gung nicht mit einer Minimalversorgung gleichzusetzen sei und 
der Rundfunkbegriff  „dynamisch“ und „entwicklungsoff en“ auf-
gefasst werden müsse. Damit eröff net das Bundesverfassungsge-
richt den öff entlich-rechtlichen Rundfunkanbietern z. B. auch die 
Möglichkeit, neue Kommunikati onsdienste anzubieten.105 Auch 
der in §§ 11 und 19 des Rundfunkstaatsvertrags angeklungene 
Versuch, den Funkti onsauft rag des öff entlich-rechtlichen Rund-
funks zu veranschaulichen, ist weder konkret noch prakti kabel.106 
Im Großen und Ganzen sollen die Öff entlich-Rechtlichen ein von 
den Einschaltquoten entkoppeltes Programm anbieten, das allen 

105 Siehe 5. Rundfunkurteil BVerfG 74, 297 „Baden-Württ emberg-Beschluss“.
106 § 11 RStV: „Auft rag der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Her-

stellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier 
individueller und öff entlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokra-
ti schen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft  zu erfüllen…. Ihre An-
gebote haben der Bildung, Informati on, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie 
haben Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. Auch Unterhaltung soll einem 
öff entlich-rechtlichen Angebotsprofi l entsprechen.“ § 19 RStV: „Die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und Deutschlandradio können 
ihrem gesetzlichen Auft rag durch Nutzung geeigneter Übertragungswege nachkom-
men. Bei der Auswahl des Übertragungswegs sind die Grundsätze der Wirtschaft -
lichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Die analoge Verbreitung bisher ausschließlich 
digital verbreiter Programme ist zulässig.“
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die Möglichkeit zur Meinungsbildung eröff net und entstehende 
Vielfaltsdefi zite der privaten Anbieter auszugleichen vermag. Da 
der Grundversorgungsauft rag, die Bestands- und die Entwick-
lungsgaranti e also unbesti mmte Rechtsbegriff e sind, eignen sie 
sich nicht, um den Funkti onsauft rag der Öff entlich-Rechtlichen 
abzugrenzen. Damit ist einer grenzenlosen Ausdehnung des öf-
fentlich-rechtlichen Programmangebots Tür und Tor geöff net.107 

Die Monopolkommission schlägt daher vor, den öff entlich-recht-
lichen Funkti onsauft rag über die Kostenseite einzugrenzen. So 
könnte das Programmangebot z. B. budgeti ert werden. Da es un-
ter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht mög-
lich sei, einzelne Programmsparten einzusparen, sollten diese 
zumindest einer pauschalen Budgetvorgabe unterstellt werden. 
So wären neue Programmangebote oder Leistungsausweitun-
gen nur noch möglich, indem andere Angebote oder Leistungen 
eingestellt werden. Damit würde dem „Gebot der Austauschent-
wicklung“ entsprochen werden. Eine solche Budgeti erung wurde 
im Jahr 2003 in einer gemeinsamen Initi ati ve von den Regierungs-
chefs der Länder Bayern, Nordrhein-Westf alen und Sachsen vor-
geschlagen.108 Auch Gröpl befürwortet die Vorgabe eines quan-
ti tati ven Kostenrahmens. Schließlich sehe Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG 
vor, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Die Staatsgewalt 
wird durch die Parlamente von Bund und Ländern ausgeübt. In-
folgedessen käme ihnen 

„in einem demokrati schen Rechtsstaat die Aufgabe zu, das Ge-
meinwohl unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben 
zu defi nieren und widerstreitende Interessen zum Ausgleich zu 
bringen.“109  

Demnach müssen die Parlamente auch entscheiden, wie hoch 
der Anteil der zwangsweise zur Finanzierung des öff entlich-recht-

107 Vgl. Gröpl (2004), S. 9ff .
108 Vgl. o. V. (2003).
109 Gröpl (2004), S. 11.
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lichen Rundfunks verwendeten Mitt el ist. Selbst die verfassungs-
rechtlich garanti erte Rundfunkfreiheit könne – insbesondere in 
Zeiten wirtschaft licher Rezession – aber nicht dazu führen, dass 
die Rundfunkgebühren ihrer Höhe nach unantastbar sind.110

Infolge des seit Mitt e der 1980er Jahre zu beobachtenden Markt-
eintritt s privater Anbieter, die primär massenatt rakti ve Program-
me anbieten, gerät der Vollversorgungsauft rag der öff entlich-
rechtlichen Anbieter immer stärker unter Rechtf erti gungsdruck. 
Daher könnte erwogen werden, den Öff entlich-Rechtlichen für 
das Angebot meritorischer Akti vitäten – falls es diese denn gibt 
– einen prozentual höheren Anteil des Budgets zur Verfügung zu 
stellen als für das Angebot massenatt rakti ver Programme (bzw. 
-inhalte).111 Darüber hinaus empfi ehlt die Monopolkommissi-
on, dass sich die öff entlich-rechtlichen Sender im Rahmen einer 
freiwilligen Selbstverpfl ichtung bereiterklären, in regelmäßigen 
Abständen – z. B. alle zwei Jahre – gegenüber der Bevölkerung 
Angaben zum Programm- und Onlineangebot, zur Projektplanung 
und zum daraus abzuleitenden Finanzierungsbedarf zu machen. 
Ergänzend sollten die öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
erklären, welchen Qualitätskriterien ihr Programmangebot un-
terliegt, ob diese eingehalten oder von diesen abgewichen wird. 
Im Endeff ekt sollte gegenüber der Öff entlichkeit kommuniziert 
werden, welchen gesellschaft lichen Zusatzwert eine besti mmte 
Sendung hat bzw. unter welchem Qualitätsverlust die deutsche 
Rundfunklandschaft  leiden würde, wenn ein besti mmtes Format 
eingestellt wird.112 

Da die duale Rundfunkordnung in Deutschland veränderten Aus-
gangsbedingungen ausgesetzt ist und die technischen Möglich-
keiten für eine marktliche Bereitstellung von Rundfunkleistungen 

110 Vgl. Gröpl (2004), S. 9ff .
111 Vgl. Cassel/Thomas (2011), Eickhof/Never (2000), S. 23ff . und Monopolkommission 

(2006), S. 337-372.
112 Vgl. Monopolkommission (2006), S. 337-372.
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und einen funkti onsfähigen Wett bewerb mitt lerweile als gege-
ben angesehen werden können, steht die Sonderstellung des 
öff entlich-rechtlichen Rundfunks zunehmend unter Rechtf erti -
gungsdruck. Daher sollte der Auft rag, der den öff entlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten übertragen wurde, schnellstmöglich und 
unter Berücksichti gung der sich ändernden Rahmenbedingungen 
überarbeitet und präzisiert werden. Nach Ansicht der Monopol-
kommission bestünde lediglich in „meritorischen Programmbe-
reichen“ ein staatlicher Gestaltungsbedarf.113 Bereits in dem 1998 
erschienen Hauptgutachten kriti sierte die Monopolkommission, 
dass die zu beobachtende Expansion des öff entlich-rechtlichen 
Rundfunks kaum mehr mit dem Grundversorgungsauft rag in 
Einklang gebracht werden könne. Insbesondere bei den Sparten-
programmen stehe der Grundversorgungscharakter nicht zuletzt 
deswegen in Frage, weil durch die „Verspartung der Kanäle“ nur 
noch Teilöff entlichkeiten bedient werden könnten: 

„Mit der Entleerung der Vollprogramme geht die Funkti on eines 
gemeinsamen Forums der öff entlichen Diskussion und Integrati -
onsplattf  orm verloren.“114 

Zudem sei fraglich, ob die Errichtung eines themati sch eng be-
grenzten Kanals, der demzufolge auch für die öff entliche Mei-
nungsbildung einen eher geringen Beitrag leisten dürft e, mit dem 
Grundversorgungsauft rag gerechtf erti gt werden kann. Bei den 
Multi media-Akti vitäten der Öff entlich-Rechtlichen stellt sich die-
se Frage insbesondere vor dem Hintergrund der publizisti schen 
Vielfalt im Internetbereich und der Menge an spezialisierten 
Kommunikati onsangeboten. Die Vielzahl an Informati onsange-
boten dürft e maßgeblich dafür sein, dass der einzelne Anbieter 
seine zentrale Rolle für die Meinungsbildung verliert. Eine Be-
grenzung und Konkreti sierung des öff entlich-rechtlichen Auft rags 

113 Vgl. Monopolkommission (2006), S. 345.
114 Monopolkommission (1997), S. 305.
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erscheint aber auch deswegen geboten, weil die Beitragszahler 
den daraus resulti erenden fi nanziellen Zusatzbedarf über die zu 
entrichtende Rundfunkpauschale abdecken müssen. Daher hält 
es die Monopolkommission für geboten, die Aufgabenzuweisung 
innerhalb des dualen Rundfunksystems neu zu gestalten.115

Eine Konkreti sierung des öff entlich-rechtlichen Auft rags ist auch 
vor dem Hintergrund europarechtlicher Vorgaben erforderlich. 
Seit Anfang der 2000er Jahre beschäft igt sich auch die Europäi-
sche Kommission mit den Finanzierungsregelungen für die öff ent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland. So standen 
die Gebührenfi nanzierung und die kommerziellen Akti vitäten der 
öff entlich-rechtlichen Sender unter dem Verdacht, gegen das Bei-
hilfeverbot des Art. 107 AEUV zu verstoßen. Obgleich die Kom-
mission das entsprechende Verfahren in ihrer 2007er-Entschei-
dung einstellte, verwies sie zumindest darauf, dass die 

„geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen den öff entlich-recht-
lichen Auft rag nicht ausreichend klar und präzise defi nieren.“116 

Derzeit liegt die Schwierigkeit einer Konkreti sierung bzw. Be-
schränkung des öff entlich-rechtlichen Funkti onsauft rags darin 
begründet, dass das Bundesverfassungsgericht den Rundfunkan-
stalten im siebenten Rundfunkurteil („Hessen-3-Beschluss“) vom 
Herbst 1992 eine „Programmautonomie“117 zugebilligt hat. Eine 

115 Vgl. Monopolkommission (1997), S. 305ff . und Monopolkommission (2006), S. 337ff .
116 Europäische Kommission (2007), S. 39. Insgesamt erweisen sich die Rundfunkgebüh-

ren zur Finanzierung des öff entlich-rechtlichen Rundfunkbereichs nicht als eine un-
zulässige Beihilfe. Ursächlich dafür ist der fehlende Tatbestand der Staatlichkeit, ob-
gleich z. B. das staatlich organisierte Gebührenfestsetzungsverfahren für das Merkmal 
einer „staatlichen Beihilfe“ spricht. Darüber hinaus verneint die Kommission die Erfül-
lung des Begünsti gungstatbestands, da die Rundfunkgebühren eine Gegenleistung für 
die Erfüllung des Grundversorgungsauft rags darstellen. Selbst wenn die Kommission 
tatbestandlich das Vorliegen einer Beihilfe bejahen würde, könnte diese aber auch 
als zulässige Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 3 lit. d AEUV (Beihilfen zur Förderung 
der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes) angesehen werden. Vgl. Schäfer 
(2004), S. 167ff .

117 Das Bundesverfassungsgericht hat die Programmautonomie im „Hessen-3-Beschluss“ 
wie folgt defi niert: „Es ist Sache der Rundfunkanstalten, aufgrund ihrer professionellen 
Maßstäbe zu besti mmen, was der Rundfunkauft rag in publizisti scher Hinsicht verlangt.“
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genaue Defi niti on und Eingrenzung des Programmangebots wür-
de dem Prinzip der Programmautonomie zuwiderlaufen. Zudem 
hätt e z. B. eine einfachgesetzliche oder staatsvertragliche Defi ni-
ti on des Funkti onsauft rags lediglich eine empfehlende Wirkung 
und könnte als eine Art Leitf aden dienen. Eine Konkreti sierung 
des öff entlich-rechtlichen Funkti onsauft rags läge somit in Hän-
den des Bundesverfassungsgerichts.118

3.1.2 Verbesserte Aufsichts- und Kontrollmöglichkeiten

Das Verfahren zur Ermitt lung des Finanzbedarfs der öff entlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten kann Fehlanreize bewirken. Wäh-
rend die Festlegung der Gebührenhöhe bis Mitt e der 1970er Jahre 
in den Kompetenzbereich der Staatskanzleien und Rechnungshö-
fe fi el, kam der Kommission zur Überprüfung und Ermitt lung des 
Finanzbedarfs (KEF) in der Folgezeit die Aufgabe zu, den Finanz-
bedarf der Rundfunksender zu ermitt eln und darauf aufb auend 
Vorschläge für etwaige Gebührenanpassungen abzugeben. Mit-
glieder der KEF sind 16 Sachverständige, die von den Ministerprä-
sidenten der Länder jeweils für die Dauer von fünf Jahren beru-
fen werden. Dabei darf jedes Land ein Mitglied benennen. Zu den 
berufenen Mitgliedern gehören überwiegend Landesrechnungs-
hof-Präsidenten, Juristen, Ökonomen, Medien- und Verwaltungs-
wissenschaft ler.119 Die Kompetenzen der KEF werden im Rund-
funkstaatsvertrag und im Rundfunkfi nanzierungsstaatsvertrag 
geregelt. Ein Blick in den Rundfunkfi nanzierungsstaatsvertrag 
off enbart unmitt elbar, dass die KEF und ihre Geschäft sstelle aus 
Rundfunkbeiträgen fi nanziert werden, wodurch die sachgerech-
te und unabhängige Prüfung des Finanzbedarfs in Frage stehen 
dürft e.120 Zur Überprüfung des Finanzbedarfs bedient sich die KEF 
eines indexgestützten integrierten Prüf- und Berechnungsverfah-

118 Vgl. Schäfer (2004), S. 106ff .
119 Vgl. KEF (2013a).
120 § 6 RFinStV.
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rens. Die Ermitt lung des Finanzbedarfs erfolgt in drei Schritt en: 
Die Feststellung und Fortschreibung des Bestands, die Ermitt lung 
des Entwicklungsbedarfs und die Kontrolle der wirtschaft lichen 
und sparsamen Mitt elverwendung. Wie ersichtlich, erfolgt die Be-
wertung des Finanzbedarfs vorwiegend vergangenheitsbezogen. 
Aufgrund dessen erscheint die verwendete Bewertungsmethodik 
wenig geeignet, die effi  ziente Mitt elverwendung der öff entlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten wertneutral und problemadäquat 
zu kontrollieren. Auch wenn die KEF den angemeldeten Finanz-
bedarf in ihren Vorschlägen meist nach unten korrigiert, ist das 
Rundfunkbeitragsgenehmigungsverfahren fakti sch ein reines 
Kostenerstatt ungsprinzip. Als solches läuft  es typischerweise Ge-
fahr, die durch die politi sche Ökonomie hervorgebrachten Fehlan-
reize zu bedingen: Eine reine Kostenerstatt ung führt in der Regel 
zu einer über dem Marktpreis liegenden Entlohnung der Produk-
ti onsfaktoren, überhöhten Produkti onskosten und einer steti gen 
Angebotsausweitung. Um die „Selbstbedienungsmentalität“ der 
öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu begrenzen, schlägt 
die Monopolkommission vor, die Beitragshöhe auf aktuellem Ni-
veau zu belassen und nur noch infl ati onsindexiert anzupassen. 
Freilich geht dieser Vorschlag nicht über eine bloße Symptom-
politi k hinaus, da an der Einnahmegaranti e der Öff entlich-Recht-
lichen festgehalten wird. Erhöhen sich die Infl ati onsraten zukünf-
ti g, würden auch die Beitragszahlungen steigen. Eine Stagnati on 
des Rundfunkbeitragsaufk ommens würde unter den gegebenen 
insti tuti onellen Rahmenbedingungen zudem gegen die verfas-
sungsgerichtlich geschützte Entwicklungsgaranti e verstoßen.121 

Solange der öff entlich-rechtliche Rundfunkauft rag also nicht prä-
zisiert wird, fehlt der entscheidende Maßstab zur Bewertung der 
Rundfunkbetäti gung, sodass sich die Kontrollkompetenz auf eine 
„allgemeine Wirtschaft lichkeitskontrolle“ beschränken muss. So 
dürfen die angemeldeten Bedarfe nur auf ihre Wirtschaft lichkeit 

121 Vgl. Monopolkommission (2006), S. 358ff .
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und Sparsamkeit hin geprüft  werden. Die Kontrolle bezieht sich 
also allein darauf, ein „möglichst günsti ges Verhältnis zwischen 
Geldeinsatz und Nutzen zu erreichen.“122 Fakti sch kommt der KEF 
nur ein „unverbindliches Vorprüfungs- und Vorschlagsrecht“123 
zu. Innerhalb ihrer Prüfung muss sie die „Programmautonomie“ 
der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten beachten. Der KEF-
Vorschlag stellt die Entscheidungsgrundlage für die endgülti ge 
Festlegung der Beitragshöhe dar. Diese Kompetenz obliegt den 
Länderparlamenten. Die Festlegung der endgülti gen Beitragshö-
he erfolgt per Staatsvertrag. Abweichungen von der Bedarfsfest-
stellung der KEF müssen begründet und durch die Rundfunkkom-
mission der Länder, die Rundfunkanstalten und die KEF überprüft  
werden. Die Kontrolle des öff entlich-rechtlichen Rundfunks via 
parlamentarischem Genehmigungsvorbehalt hat sowohl Vor- als 
auch Nachteile. Auf der einen Seite wird die demokrati sch legi-
ti mierte Staatsgewalt dadurch „formal“ befugt, die Rundfunk-
fi nanzierung quanti tati v zu begrenzen. Ein solches Recht dürft e 
vor allem in Zeiten geringen oder negati ven Wirtschaft swachs-
tums mehr als notwendig erscheinen. Auf der anderen Seite 
erodiert diese Kompetenz vor dem Hintergrund der verfassungs-
rechtlichen Vorgaben. Aufgrund der proklamierten „Staatsferne“ 
ist ein Abweichen vom KEF-Vorschlag nämlich im Wesentlichen 
nämlich nur aus Gründen der Sozialverträglichkeit124 zulässig. Da-
her entf altet der KEF-Vorschlag in der Regel bereits Bindungswir-
kung.125

122 Gröpl (2004), S. 8
123 Monopolkommission (2006), S. 356.
124 Die Gebührenhöhe muss für alle tragbar sein. Das Argument einer fehlenden Sozial-

verträglichkeit griff en die Ministerpräsidenten aus Bayern, Nordrhein-Westf alen und 
Sachsen auf und widersetzten sich im Frühjahr 2005 dem KEF-Vorschlag einer Gebüh-
renerhöhung. Die Öff entlich-Rechtlichen sahen darin einen nicht-gerechtf erti gten po-
liti schen Einfl uss auf die Finanzierung des öff entlich-rechtlichen Rundfunks und legten 
Verfassungsbeschwerde ein. Das Bundesverfassungsgericht gab den Beschwerdefüh-
rern Recht und untersagte den Ländern, aus medienpoliti schen Gründen von der KEF-
Entscheidung abzuweichen. Dies sei nur zulässig, wenn „die Gebührenzahler durch 
die Höhe der Gebühr unangemessen belastet werden.

125 Vgl. Gröpl (2004), S. 7-13.
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Aufgrund ihres Funkti onsauft rags kommt den öff entlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten innerhalb des Gebührenfestsetzungs-
verfahrens also eine entscheidende Rolle zu. Da die öff entlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten – wie jede mit einer staatlichen 
Einnahmegaranti e ausgestatt ete Insti tuti on – ein Kompetenz- 
und Budgetausweitungsinteresse haben, dürft en die Anreize ei-
ner kostenorienti erten und sparsamen Wirtschaft sführung mehr 
als gering sein.126 Das Erwirtschaft en von Überschüssen lohnt 
schließlich nicht, weil dies die Verhandlungspositi on in zukünft i-
gen Beitragserhöhungsverfahren verschlechtern würde. Entschei-
dender Dreh- und Angelpunkt dürft e also eine Konkreti sierung 
des Funkti onsauft rags der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten sein, sodass dieser als Bewertungsmaßstab herangezogen 
werden kann, um die Beitragsentwicklung in einem vertretbaren 
Rahmen zu halten.

Kurzfristi g wäre zumindest empfehlenswert, die Publizitätspfl ich-
ten der öff entlich-rechtlichen Sendeanstalten auszuweiten. Der-
zeit geben ARD und ZDF keine detaillierten Jahresbilanzen, ge-
schweige denn Quartalsberichte heraus. Da sich das öff entlich-
rechtliche Programmangebot überwiegend aus Zwangsbeiträgen 
fi nanziert, sollten die Rundfunkanstalten Einblick in ihre Bilanzen 
und Haushaltspläne gewähren und gegenüber der Öff entlichkeit 
kommunizieren, welche Ausgaben für welche Formate geplant 
werden und ob es Diff erenzen zum geplanten Etat gegeben hat. 
Derarti ge Publizitätspfl ichten könnten Teil einer staatsvertragli-
chen Regelung oder einer freiwilligen Selbstverpfl ichtung sein. 
Ziel muss es sein, gegenüber der Öff entlichkeit zu erklären, wie 

126 Ein aktuelles Beispiel ist das Vorhaben der nordrhein-westf älischen Landesregierung, 
die Journalismussti ft ung „Vielfalt und Parti zipati on“ aus dem Etat der Landesanstalt 
für Medien zu fi nanzieren. Da sich diese wiederum aus Rundfunkbeiträgen speist, 
würde der Beitragszahler indirekt für die Finanzierung dieser Sti ft ung aufk ommen 
müssen. Dies wäre nicht nur eine Zweckentf remdung von Beitragsmitt eln, sondern 
auch eine Regelung, die gegen den geltenden Rundfunkstaatsvertrag verstoßen wür-
de. Laut dem Arbeitsentwurf für das neue Landesmediengesetz soll die Sti ft ung jähr-
lich 1,6 Mio. Euro erhalten. Vgl. o. V./Handelsblatt  (2013), S. 13.
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viel Geld für welche Programme und Sendungen benöti gt wird 
und welche Qualitätsziele eingehalten werden. Dazu gehört 
nach Möglichkeit auch eine Off enlegung der Sponsoring- und 
Werbeverträge. Weiterhin sollte der Kostenkontrolle ein größe-
res Gewicht beigemessen werden, indem die angemeldeten Fi-
nanzbedarfe mit den Produkti onskosten vergleichbarer Märkte 
im In- oder Ausland gegenübergestellt werden. So könnte z. B. 
überprüft  werden, ob die private Konkurrenz für die Produkti on 
einer Nachrichtensendung ähnlich hohe Kosten ansetzt wie die 
öff entlich-rechtlichen Sender.127

Schließlich soll noch auf die Medienaufsicht eingegangen wer-
den. Um eine objekti ve und ausgewogene Berichterstatt ung zu 
gewährleisten, muss die Medienaufsicht besti mmte Anforde-
rungen erfüllen. Dazu gehört, dass das Prinzip der „Staatsferne“ 
erfüllt wird. In den Aufsichtsgremien des öff entlich-rechtlichen 
Rundfunks versucht man dem beizukommen, indem diese mit 
Vertretern aller gesellschaft lich relevanten Gruppen besetzt sind. 
Keinesfalls darf die Kontrolle der Rundfunkanstalten interessen- 
oder parteipoliti sch moti viert sein. Tatsächlich wird dem Gebot 
der Staatsferne aber schon daher nicht entsprochen, weil die Län-
derregierungen über die Zusammensetzung der Rundfunkräte 
entscheiden. So sieht z. B. der ZDF-Staatsvertrag vor, dass sich im 
aus 77 Mitgliedern bestehenden Fernsehrat Vertreter des Bun-
des, der Länder, der Parteien und verschiedener Lobbyverbände 
wiederfi nden müssen.128 Insgesamt sind 31 der 77 Fernsehrat-
Mitglieder staatlichen Organen zuzurechnen. Die Monopolkom-
mission führt an, dass eine Höchstgrenze von einem Dritt el an 
Regierungs- und Parlamentsvertretern als „verfassungsrechtlich 
tolerabel“ angesehen werden kann. Von Staatsferne könne daher 
bei weitem nicht mehr die Rede sein. Besonders bedenklich er-

127 Vgl. Monopolkommission (2006), S. 358ff .
128 § 21 ZDF-Staatsvertrag.
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scheint in diesem Zusammenhang auch, dass viele Gremiensit-
zungen unter Ausschluss der Öff entlichkeit stattf  inden.129 

Zusammenfassend besteht ein dringender Handlungsbedarf zur 
Neuordnung der Rundfunkkontrolle. Im Bereich der Programm-
kontrolle ist eine „Entpoliti sierung der Aufsichtsgremien“ zu emp-
fehlen, sodass der Anteil der Regierungs- und Parlamentsvertre-
ter deutlich zurückgedrängt wird. 

Im Bereich der Kostenkontrolle steht und fällt eine eff ekti ve Über-
wachung mit der bislang ausgebliebenen Konkreti sierung des 
Funkti onsauft rags. Zudem mangelt es im öff entlich-rechtlichen 
Rundfunkbereich bislang an umfangreichen Publizitätspfl ich-
ten.130 Daher sollten die Rundfunkanstalten zu einer Off enlegung 
ihrer Finanzen, aber auch ihres Beteiligungsmanagements ver-
pfl ichtet werden:

Zur Programmfamilie von ARD und ZDF gehört eine kaum noch 
zu überblickende Vielzahl von Tochterunternehmen und Beteili-
gungen. Nach Angaben der KEF hatt en ARD und ZDF im Jahr 2009 
etwa 180 Tochterfi rmen. Die Beteiligungen an Produkti onsfi rmen 
sind zum Teil historisch bedingt, weil es zu Beginn des öff ent-

129 Der Vorwurf, Politi k und Rundfunk unterlägen gegenseiti ger Einfl ussnahme kommt 
nicht von ungefähr. So wird z. B. der hessischen CDU vorgeworfen, die Zusammenset-
zung des Rundfunkrats per Gesetz zu eigenen Gunsten verändert zu haben. Ähnliche 
Vorwürfe richten sich gegen die rot-grüne Landesregierung in Baden-Württ emberg. 
Auch der öff entlich-rechtliche Rundfunk spielt gelegentlich sein Machtpotenzial ge-
genüber der Politi k aus. So wurde den Abgeordneten des nordrhein-westf älischen 
Landtags z. B. gedroht, wenn diese gegen den neuen Rundfunkbeitrag sti mmten, 
würde das im WDR eine negati ve Berichterstatt ung zur Folge haben. Vgl. Beck/Beyer 
(2013), S. 177 und o. V. (2011).

130 In der Vergangenheit waren die Öff entlich-Rechtlichen des Öft eren in Skandale ver-
wickelt, die durch verbesserte Aufsichts- und Kontrollmöglichkeiten vielleicht nicht 
gänzlich hätt en verhindert, aber doch zumindest schneller aufgedeckt worden wären. 
Verwiesen sei an dieser Stelle auf den Schleichwerbungsskandal bei Wett en, dass …?, 
die Zweckentf remdung von Gebührenmitt eln für die opulente Abschiedsparty des 
scheidenden ZDF-Intendanten Markus Schächter oder die Betrugsaff äre beim Kinder-
kanal KiKa, wo massiv Rechnungen gefälscht bzw. rückdati ert worden sind und die da-
mit freigesetzten Mitt el durch einen spielsüchti gen Mitarbeiter entwendet wurden. 
Siehe z. B. Beck/Beyer (2013), S. 175-178.
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lich-rechtlichen Rundfunks noch keine ausgestaltete Produkti -
onsbranche gab. Die öff entlich-rechtlichen Anbieter sehen sich 
regelmäßig der Kriti k ausgesetzt, bei der Vergabe von Produkti -
onsauft rägen eigene Tochterunternehmen zu bevorzugen. Die 
Privilegierung eigener Produkti onsfi rmen ist aus ordnungs- und 
wett bewerbspoliti schen Gesichtspunkten insbesondere dann 
problemati sch, wenn bei der Auft ragsvergabe keine Marktprei-
se gezahlt werden. Infolge einer aus Beitragsmitt eln fi nanzierten 
Quersubventi onierung der Tochterfi rmen können die Preise kon-
kurrierender Unternehmen unterboten werden. Es ist aber auch 
möglich, dass die öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihren 
Tochterunternehmen höhere Preise zahlen, um deren Finanzen 
aufzubessern. Um eine Diskriminierung konkurrierender Anbieter 
zu vermeiden, muss eine transparente und off ene Vergabe von 
Produkti onsauft rägen durch die öff entlich-rechtlichen Sendean-
stalten gewährleistet werden. Da die Verträge häufi g über pri-
vatwirtschaft liche Tochterunternehmen abgeschlossen werden, 
können sich die öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Prüfung durch die öff entlich-rechtlichen Kontrollgremien zum Teil 
entziehen. Derarti ge Akti vitäten konnten in der Vergangenheit 
vor allem beim ARD-Senderverbund beobachtet werden. Auf die-
se Missstände reagierten die unabhängigen Produzentenverbän-
de und legten im Herbst vergangenen Jahres einen Verhaltensko-
dex vor. Obwohl die entsprechenden Bemühungen der unabhän-
gigen Produkti onsfi rmen bislang im Sande verliefen, sind sie doch 
durchaus erwähnenswert. Der „Verhaltenskodex für die Vergabe 
von Auft ragsprodukti onen durch öff entlich-rechtliche TV-Sender 
in der Bundesrepublik Deutschland“ orienti ert sich an dem beim 
briti schen BBC prakti zierten „Code of Practi ce“. Mithilfe dieses 
Kodexes sollen für die Auft ragsvergabe der öff entlich-rechtlichen 
Sender an verbundene Produkti onsunternehmen die gleichen 
Kriterien gelten wie für die Vergabe an unabhängige Produzen-
ten. Für eine transparente Auft ragsvergabe schlägt der Kodex vor, 
dass die von den Sendern gezahlte Vergütung sowohl die nach 
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marktüblichen Bedingungen kalkulierten Produkti onskosten als 
auch den Erwerb der Primärrechte abdecken soll. Darüber hin-
aus werden die Sender bei der Auft ragsvergabe zur Off enlegung 
ihrer Preisspannen verpfl ichtet. Diese müssen ebenso publiziert 
werden wie der Umfang der „Inhaus-Vergabe“ und die Dauer der 
Lizenzzeiten. Die Einhaltung des Verhaltenskodexes sollte durch 
eine unabhängige Kommission kontrolliert werden.131 

Die Monopolkommission schlägt zudem vor, die öff entlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten zur Off enlegung sämtlicher Medienpart-
nerschaft en und Kooperati onen zu verpfl ichten.132 Tatsächlich be-
steht rechtlich keine Verpfl ichtung, dass die Rundfunkanstalten 
überhaupt kommerzielle Täti gkeiten wahrnehmen. In § 16a des 
Rundfunkstaatsvertrags werden die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und Deutschland-
radio lediglich dazu ermächti gt, kommerzielle Täti gkeiten auszu-
üben. Eine Verpfl ichtung besteht also nicht. Aus Wirtschaft lich-
keitsgründen dürft e daher z. B. auch einem Beteiligungsverkauf 
nichts im Wege stehen.133 

3.1.3  Nutzung von Einsparpotenzialen

Das Herausstellen von Einsparmöglichkeiten ist unter den gege-
benen verfassungsrechtlichen Vorgaben nur in engen Grenzen 
möglich. Solange der öff entlich-rechtliche Rundfunk mit einer um-
fassenden Bestands-, Entwicklungs- und Finanzierungsgaranti e 
ausgestatt et ist, können mögliche Rati onalisierungsmaßnahmen 
nicht so weit gehen, wie es die Ergebnisse der volkswirtschaft -
lichen Analyse eigentlich erfordern würden. Dennoch sollen an 
dieser Stelle einige Einsparvorschläge unterbreitet werden. Die 
Quanti fi zierung potenzieller Kostensenkungsmaßnahmen muss 

131 Vgl. VFFV (2012).
132 Vgl. Monopolkommission (2006), S. 338ff .
133 Siehe auch Siebenhaar (2012a), S. 205.
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allerdings mit der gebotenen Vorsicht erfolgen. Unter den gege-
benen rechtlichen Rahmenbedingungen liefe sie andernfalls Ge-
fahr, nicht realisierbar zu sein.

Effi  zienz des öff entlich-rechtlichen Rundfunks

Um die Effi  zienz der „Produkti onsbetriebe“ Fernsehen und Hör-
funk beurteilen zu können, sind die Durchschnitt skosten pro Sen-
deminute ein geeigneter Indikator. Zu den Durchschnitt skosten 
pro Sendeminute gehören die durch die Bereitstellung eines be-
sti mmten Produkti onspotenzials bedingten Personal- und Sach-
kosten (inklusive der Kosten für Fremdleistungen). Die Kosten für 
die betriebliche Altersversorgung sind nicht enthalten. Bei den 
ARD-Anstalten beliefen sich die Personal- und Sachkosten der 
eigenen Produkti onsbetriebe im Jahr 2007 auf 909,5 Mio. Euro. 
Davon entf ielen 722,4 Mio. Euro auf den Fernseh- und 187,1 Mio. 
Euro auf den Hörfunkbereich. Beim ZDF fi elen Kosten in Höhe von 
206,6 Mio. Euro an. Beim Deutschlandradio beliefen sich die Kos-
ten auf 16,7 Mio. Euro. Dies entsprach etwa 15,2 Prozent des Ge-
samtaufwands der ARD, 14,3 Prozent des Gesamtaufwands des 
ZDF und 8,4 Prozent des Gesamtaufwands von Deutschlandradio 
und damit einem bedeutenden Teil des jeweiligen Etats. Für den 
Fernsehbereich hat die KEF diese Kosten in Durchschnitt skosten 
je hergestellte Sendeminute angegeben. Die Ergebnisse sind in 
Tabelle 2 dargestellt.
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Tabelle 2:  Gesamt- und Durchschnitt skosten der öff entlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten 

Rundfunk-
anstalt

Bereinigte  
Gesamt-
kosten in Mio. 
Euro (2007)

Hergestelltes 
Programm ohne 
Programmüber-
leitungen in Minuten 
(2007)

Durchschnitt liche Kosten je 
hergestellter Sendeminute 
in Euro

2007 2005 2003

BR 105 209.593 500 467 453

HR 51 97.407 519 508 459

MDR 78 179.298 435 412 476

NDR 96 173.675 554 501 493

RB 9 31.189 289 467 579

RBB 45 97.384 459 510 395

SR 14 48.155 286 266 255

SWR 95 209.967 453 466 454

WDR 156 303.814 515 522 466

ZDF 192 257.795 746 666 625

Durch-
schnitt s-
werte

84 160.828 476 479 466

Quelle: KEF (2009), S. S. 281ff . Gerundete Werte.

Im Vergleich wiesen im Jahr 2007 vor allem das ZDF, der NDR und 
der HR überdurchschnitt lich hohe Durchschnitt skosten pro Sen-
deminute auf. Über dem Durchschnitt swert lagen aber auch der 
BR und der WDR. Bei der überwiegenden Zahl der Rundfunkan-
stalten haben sich die Durchschnitt skosten darüber hinaus auch 
im Zeitablauf erhöht. Demzufolge wies die KEF bei allen Rund-
funkanstalten auf deutliche Einsparpotenziale hin.134 Bei Betrach-
tung der in Tabelle 2 abgebildeten Zahlen sollte allerdings beach-
tet werden, dass z. B. der SR zwar relati v geringe Durchschnitt s-
kosten pro Sendeminute ausweist, im Vergleich zu den übrigen 

134 Vgl. KEF (2009), S. 283ff .
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Rundfunkanstalten aber auch nur ein relati v kleines Sendegebiet 
versorgen muss. Zudem ist der Rückgang der Durchschnitt skosten 
bei RB lediglich darauf zurückzuführen, dass der Produkti onsbe-
trieb 2006 in die Bremedia Produkti on GmbH ausgelagert wurde.

Darüber hinaus wurde für das Jahr 2007 erhoben, wie sich die 
Durchschnitt skosten pro Sendeminute auf die einzelnen Pro-
gramme aufgeteilt haben. Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurde ersichtlich, dass der BR als einzige Anstalt für sein Dritt es 
Programm deutlich mehr Mitt el aufgewendet hat als für das ge-
meinsam betriebene Erste Programm. Damit lagen die Kosten 
pro Sendeminute für das Dritt e Programm deutlich höher als bei 
den anderen Anstalten. Im zugrunde liegenden Berichtszeitraum 
haben sich die Durchschnitt skosten pro Sendeminute bei der 
Mehrheit der Rundfunkanstalten erhöht. Die Mitt el, die das ZDF 
für sein Hauptprogramm aufgewendet hat, lagen 2007 in Höhe 
des Durchschnitt swerts der ARD-Anstalten. Allerdings waren die 
Kosten für die übrigen Programme mehr als doppelt so hoch wie 
der ARD-Durchschnitt swert. Das ZDF begründete den hohen Auf-
wand mit den kostenintensiven Zulieferungen für 3sat. Die ent-
sprechenden Werte sind in Tabelle 3 dargestellt.
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Tabelle 3: Durchschnitt skosten pro hergestellte Sendeminute135 

Insgesamt 
in €

Erstes/ZDF-
Hauptpro-
gramm in €

Dritt e 
Pro gramme 
in €

Übrige 
Programme135 
in €

2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005

BR 500 467 327 602 642 523 125 233

HR 519 508 1.156 954 454 462 367 621

MDR 435 412 822 878 403 373 416 298

NDR 554 501 685 515 557 511 51 203

RB 289 467 309 498 289 465 227 366

RBB 459 510 853 714 399 465 1.034 977

SR 286 266 339 439 282 254 319 491

SWR 453 466 846 821 405 419 197 245

WDR 515 522 1.048 1.359 429 364 331 425

ARD 480 476 847 920 456 429 215 287

ZDF 746 666 833 806 – – 461 335

Quelle: KEF (2009), S. 283.

Die Durchschnitt skosten pro Sendeminute schwankten bei den 
einzelnen Programmen sehr stark. So produzierten RB, der BR 
und der SR für das Erste Programm zu Minutenkosten von unter 
400 Euro. Im Unterschied dazu produzierten der HR und der SWR 
aber zu Minutenkosten von über 1.000 Euro. Auch bei den Dritt en 
gab es eine relati v große Spanne. Zu sehr hohen Minutenkosten 
produzierten der BR und der NDR. Im Vergleich zu den 2005er-
Werten haben sich die Minutenkosten bei diesen Programmen 
noch einmal deutlich erhöht.136

135 Bei der ARD sind die übrigen Programme 3sat, Kinderkanal, Phoenix und ARTE. Beim 
BR zusätzlich um BR-alpha. Beim ZDF handelt es sich bei den übrigen Programmen um 
3sat, ARTE, ZDFtheaterkanal, Kinderkanal, ZDFinfo und ZDFdoku.

136 Vgl. KEF (2009), S. 283ff .
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Personalkosten und Altersversorgung

Die Höhe der Durchschnitt skosten der öff entlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten wird wesentlich durch die Personalkosten be-
einfl usst. Im Jahr 2007 waren die durchschnitt lichen Personalkos-
ten pro hergestellte Sendeminute beim ZDF mit Abstand am größ-
ten, gefolgt von NDR und WDR. Zwischen 2003 und 2007 sind die 
durchschnitt lichen Personalkosten bei fast allen Anstalten gesti e-
gen. Sinkende Werte wiesen nur RB, der MDR und der SWR auf.137 

Für die Personalkosten sind auch aktuelle Planzahlen verfügbar. 
Der 18. KEF-Bericht weist für die Gebührenperiode 2013-2016 
steigende Personal- und Altersversorgungsaufwendungen aus. 
Bei ZDF und Deutschlandradio hat sich die Anzahl der besetzten 
Stellen gegenüber dem Jahr 2008 deutlich erhöht. Die entspre-
chenden Aufwendungen sind in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Personalaufwendungen und besetzte Stellen 

Aufwendungen ARD ZDF DRadio

Personalaufwendungen 
(ohne Altersversorgung und Rückstellungen für Arbeitsteilzeit) in Mio. Euro

2009-2012 5.989,3 1.134,0 212,0

2013-2016 6.396,3 1.178,5 229,1

Nett oaufwendungen für die Altersversorgung der Rundfunkanstalten in Mio. Euro

2009-2012 1.412,4 317,2 39,4

2013-2016 2.576,6 657,2 82,8

Entwicklung der besetzten Stellen

2012 (Vorschau) 20.047 3.636 695

Veränderung 
ggü. 2008

-253 180 33

Quelle: KEF (2011), S. 76ff .

137 Vgl. KEF (2009), S. 289ff .
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Bei den Landesrundfunkanstalten der ARD wiesen der WDR, der 
SWR und der NDR für das Jahr 2011 den höchsten Personalauf-
wand (inkl. Altersvorsorge) aus. Der Anteil des Personalaufwands 
an den Gesamtaufwendungen war beim SR, beim RBB und beim 
SWR am höchsten. Der Personalaufwand ist in der folgenden Ta-
belle dargestellt.

Tabelle 5: Personalaufwand der ARD für das Jahr 2011

Rundfunkanstalt Personalaufwand 
in T€

davon Aufwen-
dungen für die 
Altersvorsorge 
in T€

Anteil des 
 Personalaufwands 
an den Gesamt-
aufwendungen 

BR 316.119 91.882 31 %

HR 205.057 54.654 42 %

MDR 167.266 26.081 25 %

NDR 370.655 107.808 35 %

RB 26.857 9.231 28 %

RBB 144.571 40.281 37 %

SR 47.950 4.277 44 %

SWR 424.517 150.245 38 %

WDR 479.697 159.675 35 %

Landesrund -
funk anstalten 
der ARD

2.182.689 644.074 34 %

Quelle: ARD (2012a).

Sowohl bei der ARD als auch beim ZDF sieht die KEF regelmäßig 
ein erhebliches Kürzungspotenzial beim angemeldeten Perso-
nalaufwand. Demzufolge kürzte die KEF den anzuerkennenden 
Personalaufwand für die Gebührenperiode 2013-2016 bei der 
ARD um 42 Mio. Euro und beim ZDF um 75 Mio. Euro.138 Die Emp-
fehlung der KEF, bestehende Kündigungsmöglichkeiten bei den 
Altersversorgungstarifverträgen off enzuhalten und auch tatsäch-
lich zu nutzen, kann in Anbetracht der hohen Aufwendungen nur 

138 Vgl. KEF (2011), S. 101.
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unterstrichen werden. Bei den Versorgungssystemen könnte z. B. 
auch die Dynamisierung der Renten reduziert werden. Aufgrund 
des zu hohen Versorgungsniveaus sieht die KEF vor allem beim HR 
und SWR Handlungsbedarf. HR und SWR haben höhere Versor-
gungsniveaus und Prämien als die anderen Rundfunkanstalten. 
Während diese die Überversorgung schritt weise abgebaut ha-
ben, behielten der HR und der SWR die Brutt ogesamtversorgung 
mit entsprechend hohen betrieblichen Versorgungsansprüchen 
bei.139 Die Überversorgung hängt den Anstalten nun sprichwört-
lich wie „ein Mühlenstein um den Hals.“140 Augenscheinlich haben 
es die Anstalten verpasst, sich an das Versorgungsniveau des öf-
fentlichen Dienstes anzupassen. Bislang wurden die entstande-
nen Deckungslücken durch Gebührenerhöhungen kompensiert.141 

Nach Ansicht der KEF besteht für die Gebührenperiode 2013-
2016 bei den Personalaufwendungen von ARD und ZDF ein Kür-
zungspotenzial in Höhe von 117 Mio. Euro. Pro Jahr hätt en also 
Einsparungen in Höhe von circa 30 Mio. Euro verwirklicht wer-
den können.

Auch der neue Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschland-
radio (früher: GEZ) verursacht relati v hohe Personalkosten. Der 
Beitragsservice ist als Gemeinschaft seinrichtung von ARD, ZDF 
und Deutschlandradio mit dem Einzug der Rundfunkgebühren 
beauft ragt. Die Kosten des Beitragsservices werden anteilig von 
ARD, ZDF, Deutschlandradio, ARTE und den Landesmedienanstal-
ten getragen. Altersversorgungsrückstellungen werden nicht bei 
der GEZ, sondern bei den Rundfunkanstalten gebildet. Die Mit-
arbeiter des Beitragsservices werden außerhalb der Stellenpläne 
der Anstalten geführt. Die Mitarbeiterkapazität des Beitragsser-
vices soll sich von 1.041 im Jahr 2009 auf 1.322 (ohne Leasings-

139 Vgl. KEF (2011), S. 109ff .
140 Siebenhaar (2012a), S. 182.
141 Ebd, S. 181ff .



70

kräft e und Aushilfen) in den Jahren 2012-2014 erhöhen, bis 2016 
aber auf 930 reduziert werden. Begründet werden die zusätzli-
chen Einstellungen mit dem Systemwechsel im Rundfunkfi nan-
zierungmodell. Entsprechend hat sich auch der Personalaufwand 
zunächst von 62 Mio. Euro im Jahr 2009 auf 79 Mio. Euro erhöht 
und soll bis 2016 auf 66 Mio. Euro reduziert werden. Unterm 
Strich wird der Personalaufwand also steigen, obwohl mit dem 
neuen Zwangsbeitrag eine Vereinfachung erzielt und Kontrollen 
entbehrlich gemacht werden sollten. Der jährliche Aufwand des 
Beitragsservices liegt bei etwa 200 Mio. Euro.142

Auch hier dürft e ein nicht unerhebliches Einsparpotenzial vorlie-
gen. Wäre der Personalaufwand des Beitragsservices auf dem 
2009er Niveau eingefroren worden, hätt en bis 2014 mindestens 
15 Mio. Euro pro Jahr eingespart werden können.

Programmaufwendungen

Zu den an dieser Stelle relevanten Aufwandsbereichen gehören 
neben den Personal- und Altersvorsorgeaufwendungen auch die 
Programmaufwendungen (nebst den Programmverbreitungsauf-
wendungen). Dabei müssen die Programm- und Sendeaufwen-
dungen, zu denen die Urheber-, Leistungs- und Herstellungsver-
gütungen, der Anteil an den Programmgemeinschaft saufgaben 
und die produkti onsbezogenen Fremdleistungen gehören, von 
den Aufwendungen für die Programmverbreitung unterschieden 
werden. Das sind die „Verteilkosten“ für die Programmverbreitung 
via Satellit, Terrestrik oder Internet.143 Der Sendeaufwand und die 
Programmverbreitungskosten sind in Tabelle 6 dargestellt:

142 Vgl. KEF (2011), S. 278.
143 Vgl. Seidel (1995), S. 12ff .
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Tabelle 6:  Programmaufwendungen und Aufwendungen für die 
Programmverbreitung für das Jahr 2011 

Rundfunkanstalt Programmauf-
wendungen 
(Sendeaufwand) 
in T€

Aufwendungen 
für die Programm-
verbreitung in T€

Anteil an den 
gesamten 
Aufwendungen 

BR 431.293 30.492 45 %

HR 155.727 15.446 35 %

MDR 314.840 48.763 54 %

NDR 397.212 45.710 42 %

RB 47.834 2.624 52 %

RBB 145.889 17.082 41 %

SR 36.047 3.100 36 %

SWR 404.919 35.778 39 %

WDR 511.759 47.335 40 %

Landesrundfunk-
anstalten der ARD

2.445.520 246.330 42 %

Deutschlandradio 48.774 29.825 37 %

ZDF 
(nur Planzahlen)

1.105.500 80.800 60 %

Quelle: ARD (2012a) und KEF (2011), S. 23-30 und 47-76.

Besonders hohe Aufwendungen für Programme und Programm-
verbreitung (gemessen am Gesamtaufwand) meldeten das ZDF, 
der BR, der MDR und RB an. Aber auch über alle Rundfunkanstal-
ten hinweg war der Anteil dieser Aufwandsart an den Gesamtauf-
wendungen relati v hoch. 

Die Programmaufwendungen dominierten vor allem im Fernseh-
bereich, was vorwiegend auf den hohen Anteil der Fremdpro-
dukti onen und die hohen Rechtekosten für Sport und Spielfi lme 
zurückzuführen war. Insgesamt stellte die KEF beim ZDF ein Kür-
zungspotenzial gegenüber dem angemeldeten Finanzbedarf von 
164,3 Mio. Euro, beim Deutschlandradio von 1,8 Mio. Euro und 
bei ARTE von 18,9 Mio. Euro für die Gebührenperiode 2013-2016 
fest. 



72

Nach Ansicht der KEF ergab sich für die Gebührenperiode 2013-
2016 also ein Kürzungspotenzial bei den Programmaufwendun-
gen von ZDF, ARTE und Deutschlandradio in Höhe von 185 Mio. 
Euro. Pro Jahr könnten nach Ansicht der KEF also rund 50 Mio. 
Euro eingespart werden.144

Die Höhe der Programmaufwendungen wird maßgeblich von den 
Ausgaben für die Übertragung von Sportgroßereignissen beein-
fl usst. Die ARD verfügte für den Zeitraum 2001-2004 über einen 
Sportrechte-Etat in Höhe von 805 Mio. Euro und für den Zeitraum 
2005-2008 über einen Etat von 894 Mio. Euro. Der Etat des ZDF 
belief sich im Zeitraum 2001-2004 auf 670 Mio. Euro und im Zeit-
raum 2005-2008 auf 761 Mio. Euro. Die Durchschnitt sausgaben 
von ARD und ZDF beliefen sich pro Jahr auf etwa 356 Mio. Euro. 
Insgesamt betrug der Anteil des Sportrechte-Etats am Gesamt-
budget der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Gebüh-
renzeitraum 2005-2008 3,8 Prozent bei der ARD und 9,9 Prozent 
beim ZDF.145 Traditi onell steigt dieser Aufwand in den Jahren mit 
Sportgroßereignissen wie der Fußball-EM oder der Fußball-WM 
besonders stark an. 

Ein Großteil des Sportrechtebudgets geben ARD und ZDF für Fuß-
ball aus. Ab 2012 wird die Fußball-Champions-League durch das 
ZDF übertragen – mutmaßlich wohl für 54 Mio. Euro pro Spiel-
zeit. Die Übertragungskosten und die Produkti on sind dabei noch 
nicht eingerechnet. Der Mitbewerber SAT.1 wurde damit über-
troff en. Er hatt e zuvor dem Vernehmen nach „nur“ 38 Mio. Euro 
pro Spielzeit geboten.146 ARD und ZDF haben sich für die Saisons 
2012/2013 bis 2015/2016 zudem die TV-Rechte an den Fußball-
Länderspielen der Männer und Frauen gesichert. Darüber hinaus 
erwarben sie für diesen Zeitraum die Übertragungsrechte an den 
Spielen der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga. Auch die Spiele 
der Fußball EM 2016 in Frankreich und der WM 2014 in Brasili-

144 Vgl. KEF (2011), S. 48ff .
145 Vgl. Europäische Kommission (2007), S. 10.
146 Vgl. Siebenhaar (2012a), S. 93.
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en werden in ARD und ZDF zu sehen sein. Über die Kaufsummen 
ist in der Regel nichts bekannt.147 Da die Öff entlich-Rechtlichen 
fast nur auf Fußball setzen, ist fraglich, ob sie dem Grundversor-
gungsauft rag im Sinne einer „Vielfaltssicherung“ auf diese Weise 
überhaupt nachkommen können. Wie das Mitwerben von SAT.1 
zeigt, wäre die Übertragung dieser Großveranstaltungen auch 
gebührenfrei im privaten Free-TV-Bereich zu sehen gewesen. Im 
Unterschied zu den Öff entlich-Rechtlichen können Private, die die 
Rechtepreise über Werbeeinnahmen und nicht über Gebühren-
einnahmen absichern, bei der Vergabe der TV-Rechte häufi g aber 
nicht mithalten. Tatsächlich ließe sich etwa die Übertragung von 
Randsportaren aber viel eher mit dem Argument der „Vielfaltssi-
cherung“ in Einklang bringen. 

Zu den weiteren Sportgroßveranstaltungen gehören die Olympi-
schen Spiele. Für die Übertragungsrechte der Olympischen Win-
terspiele in Vancouver 2010 und der Olympischen Sommerspiele 
in London 2012 haben ARD und ZDF etwa 142 Mio. Euro gezahlt. 
Auch 2014 und 2016 werden die Olympischen Spiele bei den Öf-
fentlich-Rechtlichen zu sehen sein.148

Solange der Grundversorgungsauft rag der Öff entlich-Rechtlichen 
nicht durch das Verfassungsgericht präzisiert wird, können sich 
ARD und ZDF bei der Sendung von Sportgroßereignissen auf ih-
ren öff entlich-rechtlichen Auft rag berufen. Da die Prioritätenset-
zung von ARD und ZDF – gemessen an den Selbstkosten in Mio. 
Euro – derzeit aber überwiegend im Sportbereich liegt, steht die 
Vielfaltsicherung der Öff entlich-Rechtlichen infrage. Erst nach 
dem Sport kommen Spielfi lme, Unterhaltung, Politi k etc. Im Sin-
ne eines vielfälti gen Programmangebots wäre ein „ausgewoge-
ner Mix“ empfehlenswert, der möglichst viele Sparten bedient. 
Vor diesem Hintergrund wäre im Sportbereich eine Halbierung 

147 Vgl. o. V./Handelsblatt  Online (2012) und Hanfeld/FAZ.NET (2011).
148 Vgl. Siebenhaar (2012a), S. 99.
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des Sportrechtsbudgets durchaus realisti sch.149 In Anbetracht 
der Rundfunkfi nanzierungsreform und des deutlich gesti egenen 
Rechtf erti gungsdrucks der Öff entlich-Rechtlichen könnten sich 
die Rundfunkanstalten auch freiwillig im Rahmen einer Selbstbin-
dung auf eine Begrenzung des Sportrechte-Etats verpfl ichten.150

Ein weiterer Einsparvorschlag wäre also, die Ausgaben für Sport-
großereignisse generell z. B. auf fünf Prozent des Programmauf-
wands zu begrenzen. Für den Berichtszeitraum 2013-2016 würde 
das Budget von ARD und ZDF dann pro Jahr bei etwa 185 Mio. 
Euro liegen. Zusammen mit dem allgemeinen Kürzungspotenzial 
bei den Programmaufwendungen könnten schätzungsweise 200 
Mio. Euro pro Jahr gespart werden. 

Dann kämen auch Private zum Zug und das Programmangebot 
könnte kostengünsti ger bereitgestellt werden. Beim Spielfi lm-
budget und den Fremdprodukti onen sollte eine ähnliche Her-
angehensweise gewählt werden. Auch in diesen Bereichen sind 
die Kosten pro Sendeminute überdurchschnitt lich hoch. Das Kür-
zungspotenzial beziff ert der Verband Rundfunk und Telemedien 
auf etwa 40 Prozent.151 Leider werden weder in den Haushaltsplä-
nen der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten noch im Bericht 
der KEF detaillierte Angaben zum Spielfi lm-Etat gemacht. Daher 
kann das Einsparpotenzial an dieser Stelle nicht genau quanti fi -
ziert werden. Es wird pro Jahr aber wohl im hohen zweistelligen 
Millionenbereich liegen. 

149 Die Kosten pro Sendeminute im Bereich Sport sind bei ARD und ZDF etwa doppelt so 
hoch wie für Kultur und Wissenschaft  oder Politi k und Gesellschaft . Vgl. Beck/Beyer 
(2013), S. 177.

150 Vgl. KEF (2011), S. 36ff . 
151 Vgl. Paperlein, Horizont.Net (2010). Dass diese Annahme durchaus zutreff end sein 

kann, verdeutlicht die Prioritätensetzung der Öff entlich-Rechtlichen. Die Selbstkosten 
pro Sendeminute sind beim Ressort „Spielfi lm“ relati v hoch. Bei den Landesrundfunk-
anstalten der ARD sind die Selbstkosten pro Sendeminute im Bereich „Spielfi lm“ etwa 
doppelt so hoch wie im Bereich „Politi k und Gesellschaft “ oder „Kultur und Wissen-
schaft “. Siehe KEF (2011), S. 31ff .
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Bei den Dritt en Programmen überwiegt im Bereich der Selbstkos-
ten deutlich das Ressort „Politi k und Gesellschaft “. Ähnlich ist es 
beim ARD-Hörfunk und beim Deutschlandradio. Dort überwiegt 
also der Informati onsanteil.152 

Marktanteile

Die Höhe der Durchschnitt skosten pro Sendeminute und deren 
steigende Tendenz stößt vor allem deswegen auf Kriti k, weil die 
Marktanteile der öff entlich-rechtlichen Sender in den vergange-
nen Jahren deutlich zurückgegangen sind. Es stellt sich also die 
Frage, wie die öff entlich-rechtlichen Sender ihren Grundversor-
gungsauft rag zu erfüllen gedenken, wenn dessen Adressatenkreis 
doch steti g erodiert.

Während sich die Marktanteile der öff entlich-rechtlichen Pro-
gramme im Jahresdurchschnitt  rückläufi g entwickelt haben, sind 
die Durchschnitt skosten je hergestellte Sendeminute im Beob-
achtungszeitraum bei fast allen Rundfunkanstalten gesti egen. Die 
Zuschauer-Marktanteile sind in Tabelle 7 angegeben. 

152 Vgl. KEF (2011), S. 36ff .
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Tabelle 7:  Zuschauer-Marktanteile 2003-2009 im Jahresdurchschnitt  in 
Prozent für die öff entlich-rechtlichen und privaten Sender 

Programm 2003 2005 2007 2009 Zuwächse/                
Abschläge                
ggü. 2003

Öff entlich-Rechtliche gesamt

Davon

– ARD Das Erste

– ARD-Dritt e

– ZDF

– Sonsti ge

43,6

14,0

13,4

13,2

3,0

43,7

13,4

13,6

13,5

3,2

43,4

13,4

13,5

12,8

3,7

42,8

12,7

13,5

12,5

4,1

– 0,8

Private und sonsti ge gesamt

Davon

– Sat.1

– ProSieben

– kabel eins

– N24

– RTL

– RTL II

– VOX

– n-tv

– Das Vierte

– DSF

– MTV

–  Sonsti ge Private und weitere 
Programm anbieter 
(QVC, RTL-Shop …)

56,4

10,2

7,1

4,2

0,3

14,8

4,7

3,5

0,6

–

0,8

0,5

9,7

56,3

10,9

6,7

3,8

0,6

13,2

4,2

4,2

0,6

0,1

1,2

0,4

10,4

56,6

9,6

6,5

3,6

0,9

12,4

3,9

5,7

0,7

0,8

1,1

0,5

10,9

57,2

10,4

6,6

3,9

1,0

12,5

4,0

5,5

0,9

0,6

0,9

0,4

10,5

 + 0,8

Quelle: medienhb.de (2013).
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Im Hörfunkbereich sind die Marktanteile der ARD-Anstalten zwi-
schen 2004 und 2009 in der Tendenz leicht gesti egen. Die Markt-
anteile im Hörfunkbereich werden seit dem Jahr 2011 nicht mehr 
im entsprechenden Hörfunkstati sti kteil der ARD-Jahrbücher ver-
öff entlicht.153 

Über alle Hörfunkprogramme – bis auf Deutschlandradio – war in 
den letzten Jahren zu beobachten, dass der Musikanteil den Wor-
tanteil innerhalb des Programms deutlich überwog. Während das 
Unterhaltungs- und Musikprogramm bei den Hörfunkprogram-
men der Landesrundfunkanstalten den weitaus überwiegenden 
Anteil des Programmangebots ausmachte, spielte das Informa-
ti ons- und Kulturprogramm nur eine untergeordnete Rolle. Be-
sonders deutlich wird dies beim SR. Der Anteil der Informati ons- 
und Kultursendungen betrug im Jahr 2011 gerade mal 17 Prozent. 
Auch im Hörfunkbereich stellt sich also die Frage, wie die obli-
gatorische Rundfunkabgabe in der bestehenden Höhe überhaupt 
gerechtf erti gt werden kann, wenn daraus dann überwiegend Un-
terhaltungs- und Musikprogramme fi nanziert werden.154

Finanzausgleich

Zwischen den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten gibt es einen Finanzausgleich. Im Rundfunkfi nan-
zierungsstaatsvertrag wird dieser damit begründet, dass jede 
Rundfunkanstalt in die Lage versetzt werden soll, ein eigenes Pro-
gramm gestalten und senden zu können. Die Finanzausgleichs-
masse beträgt 1 Prozent Beitragsaufk ommens. Davon bekommt 
der SR rund 54 Prozent und RB etwa 46 Prozent. Im Jahr 2011 
musste der WDR mit 44 Prozent den größten Anteil zum Finanz-
ausgleich aufb ringen.155 

153 Siehe Hörfunkstati sti ken von ARD.intern (2013c) und Kap. 2.1.2.
154 Siehe Hörfunkstati sti k von ARD.intern (2013c ).
155 Siehe Finanzstati sti k 2011 von ARD.intern (2013c), S. 32. 
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Obgleich RB und der SR vom Finanzausgleich profi ti eren, wiesen 
sie im Jahr 2011 Jahresfehlbeträge aus. Den Minianstalten fl ießen 
etwa zwei Prozent der Erträge aus den Teilnehmergebühren zu. 
Hinzu kommen die Mitt el aus dem internen Finanzausgleich. Die-
se Daten beziehen sich auf das Jahr 2011.156 Ohne den Finanzaus-
gleich wären beide Anstalten nicht überlebensfähig. Die Durch-
schnitt skosten pro hergestellte Sendeminute sind bei diesen bei-
den Rundfunkanstalten zwar relati v gering, allerdings ist dies beim 
RB vorwiegend auf das Outsourcing des Produkti onsbetriebs zu-
rückzuführen. Beim SR sind die nicht in den Durchschnitt skosten 
enthaltenen Personalkosten und Altersvorsorgeaufwendungen 
überdurchschnitt lich hoch.157 Beide Anstalten haben – vor allem 
im Hörfunkbereich (bezogen auf das Bundesgebiet) – nur relati v 
niedrige Marktanteile; zudem ist der Anteil der Informati ons- und 
Kultursendungen relati v gering. Aus Wirtschaft lichkeitsgründen 
wäre daher eine Verschmelzung der kleinen Anstalten mit einer 
größeren Rundfunkanstalt zu empfehlen. So könnte der SR z. B. 
Teil des SWR werden und RB dem NDR-Verbund beitreten. Auf-
grund von Synergieeff ekten und der Abschaff ung von Doppel-
strukturen könnte der Gebührenzahler so um einige Millionen 
entlastet werden. Vom Fuhrpark bis zum Intendanten bräuchte 
man dann nur noch eine Insti tuti on, ohne dass der Versorgungs-
auft rag gefährdet wäre.158

Eine Quanti fi zierung des Einsparvolumens infolge einer Fusion 
der Rundfunkanstalten ist relati v schwierig, könnte sich bei ei-
ner Verschmelzung des SR bzw. von RB mit einer größeren Rund-
funkanstalt aber z. B. zumindest auf die Höhe des internen Fi-
nanzausgleichs und damit auf jährliche 55 Mio. Euro beziehen.159

156 Siehe Finanzstati sti k 2011 von ARD.intern (2013c), S. 32.
157 Siehe Tabelle 2 und Tabelle 5.
158 Vgl. Siebenhaar (2012a), S. 183
159 Siehe Finanzstati sti k 2011 von ARD.intern (2013c), S. 32.
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In der Vergangenheit gab es sogar schon einmal eine Fusion von 
Rundfunkanstalten. So schlossen sich im Jahr 2003 der Sender 
Freies Berlin (SFB) und der Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg 
(ORB) zum Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zusammen. Wei-
terhin sind auch Fälle bekannt, in denen öff entlich-rechtliche Ka-
näle fusionierten. Anfang der 1990er Jahre wurde z. B. der ARD-
Satellitenkanal EinsPlus mit dem Kulturkanal 3sat verschmolzen. 
Hinsichtlich der geringen Marktanteile könnte z. B. vorgeschlagen 
werden, die Kultursender ARTE und 3sat zusammenzulegen. Im 
Jahr 2012 hatt e ARTE einen Marktanteil von 0,8 und 3sat einen 
Marktanteil von einem Prozent. Die Unterhaltung der beiden Kul-
turkanäle ist relati v kostenintensiv.160 

Wie im Fernseh- gibt es auch im Hörfunkbereich eine Reihe klei-
nerer öff entlich-rechtlicher Sender, die zusammengelegt werden 
könnten, z. B. 103.7 UnserDing und SR2 Radio Kultur vom SR mit 
sehr geringen Marktanteilen im SR-Sendegebiet und überwiegen-
dem Musikanteil. Ohnehin ist der SR auf Einnahmen aus dem ARD-
Finanzausgleich angewiesen und wäre ohne diesen wirtschaft lich 
nicht überlebensfähig.161 Gerade im Hörfunkbereich gibt es häu-
fi g Doppelungen. Nahezu jede Rundfunkstati on hat Klassik- und 
Infosender. Infolge einer Fusion könnten diese Doppelangebote 
vermieden werden. Zudem bietet sich Networking an. 

Würde man noch weitergehen, wäre sogar eine Verschmelzung 
von ARD und ZDF zu einem bundesweiten Programmveranstalter 
denkbar. So könnte auf eines der bundesweiten Vollprogramme 
verzichtet werden. Siebenhaar schlägt vor, dass das ZDF die Orga-

160 Vgl. KEF (2011), S. 55 und AGF (2013). § 9 RFinStV regelt, dass ARTE jährlich aus dem 
Gebührenaufk ommen ein Finanzierungsbetrag von rund 164 Mio. Euro zusteht. 2011 
verfügte ARTE über ein Budget von 424 Mio. Euro. Vgl. ARTE (2012). Für die Aufwen-
dungen von ARD und ZDF für 3sat wurde für die Periode 2009-2012 laut 16. KEF-
Bericht ein Finanzbedarf von 84,8 Mio. Euro (ARD) und 321,9 Mio. Euro (ZDF) ange-
meldet. In den folgenden Gebührenperioden wies die KEF die Aufwendungen für 3sat 
nicht mehr explizit aus. Vgl. KEF (2007), S. 224.

161 Siehe Hörfunkstati sti k 2011 von ARD.intern (2013c).
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nisati on und die ARD die Programmzulieferung des gemeinsamen 
Vollprogramms übernehmen könnte. Aus den heuti gen Dritt en 
könnte das Zweite Programm werden. So könnten Einsparungen 
im Milliardenbereich erzielt werden. Siebenhaar beziff ert das Ein-
sparpotenzial auf 2 Mrd. Euro pro Jahr.162 Siebenhaar begründet 
seinen Vorschlag damit, dass der Binnenwett bewerb zwischen 
ARD und ZDF schon seit Jahren nicht mehr richti g funkti oniere. 
Die Programminhalte beider Rundfunkveranstalter würden sich 
immer mehr angleichen.163 Darüber hinaus ist seit Jahren eine 
mangelnde Programmkoordinierung zwischen ZDF und ARD zu 
beobachten.164 Ob eine Fusion von ARD und ZDF unter den ge-
gebenen rechtlichen Rahmenbedingungen und fusionskontroll-
rechtlichen Vorgaben möglich wäre, kann an dieser Stelle nicht 
abschließend geklärt werden. Vermutlich würden sich die Rund-
funkanstalten derzeit aber mit einem Verweis auf den Grundver-
sorgungsauft rag erfolgreich gegen etwaige Zusammenlegungser-
wägungen wehren können.165

In jedem Fall wäre zumindest eine Rückkehr zu einem gemein-
samen Videotext sinnvoll. Bis 1999 gab es solch einen gemeinsa-
men Teletext von ARD und ZDF. Danach trennten ARD und ZDF 
ihr Videotextangebot, um zwei unabhängige Videotexte anbieten 
zu können. Fortan gab es den ADR-Text und den ZDF-Videotext.166 
Für den ARD-Text plant die ARD in den Jahren 2009-2016 einen 
Aufwand von gut 18 Mio. Euro ein. Für den ZDF-Videotext wurde 
ein Aufwand von knapp 34 Mio. Euro angesetzt. 

Für beide Texte entspricht dies derzeit einem jährlichen Aufwand 
von etwa 6,5 Mio. Euro. Bei einer Zusammenlegung beider Texte 
könnte pro Jahr sicher die Hälft e der Kosten eingespart werden – 

162 Vgl. Siebenhaar (2012a), S. 183ff .
163 Ebd., S. 210.
164 Vgl. Monopolkommission (2006), S. 348.
165 Siehe BVerfGE 73, 118 „Niedersachsen-Urteil“.
166 Vgl. ARD.intern (2013d).
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zumal die Onlineauft ritt e der Öff entlich-Rechtlichen wesentliche 
Teile des Teletextangebots ersetzen könnten.167 

Weitere Einsparungen sind durch eine Zusammenlegung der 14 
Landesmedienanstalten möglich. Diese erhalten jährlich etwa 
142 Mio. Euro aus dem Rundfunkgebührenaufk ommen.168 Sie 
kontrollieren den privaten Rundfunk in Deutschland. Hier könn-
te argumenti ert werden, dass die Gewerbeaufsicht eigentlich 
eine staatliche Aufgabe ist. Daher ist wenig verständlich, warum 
die Beitragszahler die privaten Fernseh- und Radiounternehmen 
mitf inanzieren müssen. Hier wäre zumindest eine weitgehende 
Konsolidierung zu fordern, sodass die Landesmedienanstalten 
zu einer einzigen Regulierungsbehörde zusammengefasst wer-
den.169 Für Hamburg und Schleswig-Holstein gibt es bereits eine 
gemeinsame Landesmedienanstalt.170 Wie hoch der tatsächliche 
Einspareff ekt einer solchen Konsolidierung wäre, ist schwer zu 
quanti fi zieren. Siebenhaar schätzt, dass eine Zusammenfassung 
der Landesmedienanstalten zu einer einzigen und steuerfi nan-
zierten Regulierungsbehörde Einsparpotenziale im dreistelligen 
Millionen-Bereich birgt.171 

Marketi ngaufwendungen

Wenig verständlich sind auch die relati v hohen Marketi ngauf-
wendungen der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, da mit 
der Rundfunkfi nanzierungsreform sowieso jeder zur Zahlung der 

167 Vgl. KEF (2011), S. 10ff .
168 Siehe Finanzstati sti k 2011 in ARD.intern (2013c).
169 Siehe Fechner (2003).
170 Der Etat der zusammengefassten Medienanstalt für Hamburg und Schleswig-Holstein 

betrug im ersten Jahr mit 2,8 Millionen Euro etwa zwei Dritt el des gesamten Etats 
der beiden vorherigen Landesmedienanstalten. Vgl. o. V. (2007). Bei den Überlegun-
gen zur Schaff ung einer Norddeutschen Medienanstalt für Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie einer Kooperati on der neuen Anstalt mit 
Niedersachsen und Bremen wurde von einem zu erzielenden Einspareff ekt in Höhe 
von 40 bis 50 Prozent ausgegangen. Vgl. Schleswig-Holsteinischer Landtag (1997).

171  Vgl. Siebenhaar/Handelsblatt  Online (2012b).
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neuen Haushalts-/ bzw. Betriebsstätt enpauschale verpfl ichtet 
wird. Im 18. KEF-Bericht wird aufgelistet, wie hoch der Finanzbe-
darf der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Bezug auf 
Marketi ng- und Kommunikati onsaufwendungen ist. Für die Ge-
bührenperiode 2013-2016 meldete die ARD 390,5 Mio. Euro, das 
ZDF rund 150 Mio. Euro und Deutschlandradio rund 30 Mio. Euro 
an. Darüber hinaus verfügt auch der neue Beitragsservice über 
ein eigenes Ausgabenbudget, mit dem Marketi ng- und Kommu-
nikati onsaufwendungen bestritt en werden sollen. Für das GEZ-
Marketi ng, die Imagekampagnen von ARD/ZDF und die Begleit-
kommunikati on plant der neue Beitragsservice für die Periode 
2013-2016 Gesamtaufwendungen in Höhe von 27,3 Mio. Euro. 
Das notwendige Ausgabenbudget müssen die Rundfunkanstalten 
aufb ringen. Der Großteil kommt von ARD und ZDF.172

Die entsprechenden Beitragszahler-Belastungen sind vor allem 
im Bereich der Imagekampagnen keinesfalls gerechtf erti gt. Daher 
sollten die Marketi ngaufwendungen des neuen Beitragsservice 
möglichst auf null reduziert werden. Für ARD, ZDF und Deutsch-
landradio könnte eine Begrenzung des Marketi ngbudgets auf ein 
Prozent der Gesamtaufwendungen vorgeschlagen werden. Eine 
Budgeti erung in dieser Größenordnung wurde bereits im Jahr 
2003 durch die Regierungschefs von Bayern, NRW und Sachsen 
im Rahmen einer gemeinsamen Initi ati ve gefordert.173

Damit könnten beim Kommunikati onsaufwand von ARD, ZDF, 
Deutschlandradio und dem neuen Beitragsservice für die Perio-
de 2013-2016 circa 50-75 Mio. Euro pro Jahr eingespart werden.

172 Vgl. KEF (2011), S. 282ff .
173 Siehe Finanzstati sti k 2011 in ARD.intern (2013c), KEF (2011), S. 23ff . und o.V. (2003).
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Onlineakti vitäten und Digitalkanäle

Weitere Einsparpotenziale ergäben sich bei den Onlineakti vitäten 
und Digitalkanälen. Zu den 22 gemeinsamen Programmen von 
ARD und ZDF gehören nicht nur die Dritt en und die Spartenpro-
gramme, sondern auch sechs Digitalkanäle. Zu den Digitalkanälen 
der ARD zählen tagesschau24, Einsfesti val und EinsPlus. Zu den 
Digitalkanälen des ZDF gehören ZDFneo, ZDFinfo und ZDFkultur. 
Letzterer soll wahrscheinlich abgeschaff t, EinsPlus durch einen 
neuen Jugendkanal ersetzt werden. Mit dem Argument der An-
gebotsvielfalt ist die steti ge Programmausweitung der Öff entlich-
Rechtlichen nur begrenzt zu rechtf erti gen. Derarti ge Rechtf erti -
gungsversuche würden einer steti gen Expansion des Program-
mangebots Vorschub leisten. Dies gilt vor allem dann, wenn in 
einigen Digitalkanälen überwiegend Wiederholungen laufen und 
sich die Marktanteile dieser Kanäle zwischen 0 und 1 Prozent be-
wegen – die öff entliche Wahrnehmung also marginal ist. Im 16. 
KEF-Bericht werden die Aufwendungen für die ARD-Digitalkanäle 
für den Zeitraum 2005-2008 auf 55,9 Mio. Euro und für den Zeit-
raum 2009-2012 auf 72,5 Mio. Euro beziff ert. Die Aufwendungen 
für die ZDF-Digitalkanäle wurden für die Periode 2005-2008 auf 
66,1 Mio. Euro und für die Folgeperiode auf 184 Mio. Euro ge-
schätzt.174

In Anbetracht dessen, dass der Haushaltsplan des ZDF für das 
Jahr 2012 Aufwendungen in Höhe von rund 70 Mio. Euro für die 
Digitalprogramme ausweist,175 können die jährlichen Gesamtauf-
wendungen für alle Digitalprogramme auf mindestens 100 Mio. 
Euro geschätzt werden. 

Würde die Anzahl der Digitalprogramme von ARD und ZDF auf 
jeweils eines begrenzt werden, ließe sich bei einer vorsichti gen 

174 Vgl. KEF (2011), S. 226 i. V. m. KEF (2009), S. 66ff .
175 Vgl. ZDF (2011).
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Bewertung pro Jahr schätzungsweise mindestens die Hälft e der 
Aufwendungen sparen. Dies wären dann zumindest 50 Mio. 
Euro. 

Bislang hat sich das Bundesverfassungsgericht nicht ausdrücklich 
zu den digitalen Angeboten des öff entlich-rechtlichen Rundfunks 
geäußert. Es ist aber anzunehmen, dass die durch das Gericht 
konstati erte Bestands- und Entwicklungsgaranti e des öff entlich-
rechtlichen Rundfunks auch die Digitalprogramme umfasst. So-
mit würden die digitalen Zusatzangebote durch die Bestands- und 
Entwicklungsgaranti e geschützt und daher als verfassungsrecht-
lich zulässig bewertet werden.176

Dies kann aber kein Freibrief für eine Expansion der Digitalpro-
gramme sein. Wie die Europäische Kommission bereits angeregt 
hat, sollte der öff entliche Auft rag der Rundfunkanstalten in Bezug 
auf das Angebot und den Umfang digitaler Zusatzkanäle konkre-
ti siert und die Täti gkeiten der Rundfunkanstalten dahingehend 
begrenzt werden.177 Solange sich das Bundesverfassungsgericht 
nicht zum digitalen Zusatzangebot geäußert hat, kann im Rund-
funkstaatsvertrag lediglich unter dem Vorbehalt der Verfassungs-
konformität eine Veränderung des Digitalangebots vereinbart 
werden. Daher wird an dieser Stelle auch keine Abschaff ung, son-
dern nur eine Verkleinerung empfohlen. Derzeit ist das Angebot 
im Rundfunkstaatsvertrag auf sechs digitale Zusatzangebote be-
grenzt.178 

Einsparmöglichkeiten gäbe es gleichwohl auch im Onlinebereich. 
Zum Onlineangebot der ARD gehören acht anstaltsübergreifen-
de Internetangebote, wie z. B. ARD.de oder tagesschau.de, und 
neun Onlineangebote der Landesrundfunkanstalten, wie z. B. br-
online.de oder mdr.de. Zu den Angebotsseiten des ZDF gehören 

176 Vgl. Schäfer (2004), S. 76ff .
177 Vgl. Europäische Kommission (2007), S. 20ff .
178 Vgl. Schäfer (2004), S. 86ff .
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sechs Internetseiten wie z. B. heute.de oder ZDF.de. Hinzu kom-
men noch die sieben Onlineauft ritt e der analogen und der dritt en 
Spartenkanäle, zwei von Deutschlandradio und einer von ARTE.179

Die Aufwendungen für die Online-Angebote haben die Öff ent-
lich-Rechtlichen für den Zeitraum 2005-2008 mit 172,5 Mio. Euro 
(ARD) bzw. 41,4 Mio. Euro (ZDF) beziff ert. Im Rahmen der Bera-
tungen zum 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag hatt en sich ARD, 
ZDF und Deutschlandradio innerhalb einer strukturellen Selbstbin-
dung verpfl ichtet, ihr Online-Angebot auf 0,75 Prozent ihres Ge-
samtaufwands zu begrenzen. Aufgrund der fehlenden Auslegung 
und Konkreti sierung des öff entlich-rechtlichen Rundfunkauft rags 
in Bezug auf das Online-Angebot war diese Selbstbindung durch-
aus zu begrüßen. Allerdings konnten die Rundfunkanstalten diese 
Selbstbindung in der betreff enden Gebührenperiode 2005-2008 
in keinem einzigen Jahr einhalten. Die Öff entlich-Rechtlichen er-
klärten daraufh in, die Selbstbindungen nicht über das Jahr 2008 
hinaus aufrechterhalten zu wollen.180

Demzufolge fi ndet sich im geltenden Rundfunkfi nanzierungs-
staatsvertrag keine Verpfl ichtung der KEF mehr, bei der Ermitt -
lung des Finanzbedarfs derarti ge Selbstbindungen mitzuprüfen.181 

Das Gemeinschaft srecht qualifi ziert die Internet-Angebote des 
öff entlich-rechtlichen Rundfunks nicht als Rundfunkleistungen 
und rechnet sie demzufolge auch nicht dem Kernbereich der 
öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat sich bislang aber noch nicht präzise zu den On-
line-Akti vitäten der Rundfunkanstalten geäußert. In der sechsten 
Rundfunkentscheidung deutete es aber zumindest an, dass die 
Bedeutung „neuer Dienste“ für die Meinungsbildung vergleichs-
weise gering sei. Daher würde die Notwendigkeit einer Grund-

179 Vgl. KEF (2011), S. 42.
180 Vgl. KEF (2007), S. 205ff . und Europäische Kommission (2007), S. 9.
181 Vgl. KEF (2007), S. 205ff .
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versorgung im Bereich dieser neuen Dienste vorerst ausschei-
den. Allerdings schließe dies nicht aus, dass auch neue Dienste 
künft ig die Funkti onen des herkömmlichen Rundfunks über-
nehmen könnten.182 Solange sich das Bundesverfassungsgericht 
nicht abschließend geäußert hat, wäre es aber aus Gründen der 
Wirtschaft lichkeit und Sparsamkeit zumindest ratsam, wenn die 
Rundfunkanstalten ihre Online-Akti vitäten auf dem Wege einer 
Selbstbindung begrenzten. 

Würden die Online-Akti vitäten auf 0,5 Prozent des Gesamtauf-
wands von ARD, ZDF und Deutschlandradio begrenzt werden, 
ergäbe sich ein jährliches Einsparpotenzial von schätzungsweise 
15 Millionen Euro.183

Sonsti ge Einsparpotenziale

Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer Ein spar po ten-
ziale,184 die aufgrund von Intransparenzen aber nur schwer quan-
ti fi ziert werden können. Bei einer sehr vorsichti gen Schätzung 

182 Vgl. BVerfGE 83, 238 „WDR-Urteil“ und Schäfer (2004), S. 119ff .
183 Vgl. KEF (2007), S. 206.
184 So ist z. B. fraglich, warum der SWR drei Funkhäuser, neun Studios, elf Korresponden-

ten- und zwölf Regionalbüros unterhält. Der WDR leistet sich mit dem WDR-SHOP 
sogar ein eigenes Einkaufszentrum. Regelmäßig stehen aber z. B. auch die Vielzahl der 
Beteiligungen und die hohen Gagen  diverser Moderatoren in der Kriti k. Exemplarisch 
verweisen Beck/Beyer auf die jährlichen Fernsehhonorare von Harald Schmidt (9 Mio. 
Euro), Günther Jauch (10,5 Mio. Euro), Thomas Gott schalk und Anne Will (je 7,85 Mio. 
Euro), Johannes B. Kerner (3 Mio. Euro), Maybrit Illner und Reinhold Beckmann (je 1 
Mio. Euro). Ebenfalls kriti siert werden die Honorare der Intendanten, die sich häufi g 
auf 170.000 bis 300.000 Euro belaufen. Diese Zahlen basieren auf Schätzungen, da 
eine Veröff entlichung derarti ger Daten bislang nicht erfolgt. Vgl. Beck/Beyer (2013), 
S. 178. Siebenhaar schlägt eine verti kale Desintegrati on der Produkti onskett en vor. So 
könnten Beteiligungen etwa an Studio Hamburg oder Bavaria Film verkauft  werden, 
was mehrere hundert Millionen Euro einbringen könnte. Dies wäre auch rechtlich 
möglich, da die Rundfunkanstalten keine kommerziellen Täti gkeiten wahrnehmen 
müssen, sie nach dem Rundfunkstaatsvertrag allenfalls dazu ermächti gt werden. Vgl. 
Siebenhaar (2012a), S. 204ff . und Steinkirchner (2013), S. 46-48. Auch eine Orches-
terfusion kann zu einer fi nanziellen Verbesserung der Rundfunkanstalten führen. So 
kann der SWR infolge der für 2016 geplanten Fusion des Radio-Sinfonieorchesters 
Stutt gart und des SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg wohl 5 Millio-
nen Euro pro Jahr sparen. Vgl. o. V. (2009).
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ergäbe sich über alle Rundfunkanstalten jährlich aber zumindest 
ein Einsparpotenzial, dass im hohen zweistelligen Millionenbe-
reich angesiedelt ist. 

Zusammenfassung

Unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen und 
der Prämisse einer sehr vorsichti gen Bewertung, könnten jähr-
lich mindestens rund 420 Mio. Euro eingespart werden. Die hier 
analysierten Aufwandsposten sind in Tabelle 9 noch einmal zu-
sammengefasst. Hinzu kämen weitere Einsparpotenziale, die 
aufgrund von Intransparenzen derzeit nicht genau quanti fi ziert 
werden können. Als Größenordnung erscheint ein geschätztes 
Einsparpotenzial von 600 bis 650 Mio. Euro aber eine durchaus 
realisti sche Untergrenze zu sein.
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Tabelle 8:  Jährliche Einsparpotenziale des öff entlich-rechtlichen 
Rundfunksystems

Bereich Jährliches Sparpotenzial Anmerkungen

Personalaufwand von ARD 
und ZDF

ca. 30 Mio. Euro

Personalaufwand des 
Beitragsservice

ca. 15 Mio. Euro

Programmaufwand von ZDF, 
ARTE und Deutschlandradio 
und Ausgaben für TV-Rechte 
an Sportgroßereignissen

ca. 200 Mio. Euro 

Programmaufwand und 
Rechtskosten für Spielfi lme

aufgrund von Daten-
mängeln schwer quanti -
fi zierbar

Einsparpotenzial infolge 
einer restrikti ven Budge-
ti erung womöglich im 
hohen zweistelligen 
Millionenbereich

Fusion von SR und RB mit einer 
größeren Rundfunkanstalt

ca. 55 Mio. Euro

Aufwand für die Bereitstellung 
der Videotext-Angebote von 
ARD und ZDF

ca. 3 Mio. Euro

Aufwand für die Vorhaltung 
von 14 Landesmedien-
anstalten

aufgrund von Daten-
mängeln schwer 
quanti fi zierbar

Einsparpotenzial infolge 
einer Konsolidierung wo-
möglich im dreistelligen 
Millionenbereich

Kommunikati onsaufwand von 
ARD, ZDF, Deutschlandradio 
und dem Beitragsservice

ca. 50-75 Mio. Euro

Aufwendungen für die Digital-
programme von ARD und ZDF

ca. 50 Mio. Euro 

Aufwendungen für die Online-
Akti vitäten von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio

ca. 15 Mio. Euro

Sonsti ge (Beteiligungsverkauf, 
Budgeti erung der Gagen, 
Fusion kleinerer Hörfunk-
sender etc.)

aufgrund von Daten-
mängeln schwer 
quanti fi zierbar

Einsparpotenzial infolge 
sonsti ger interner Spar-
anstrengungen womög-
lich im hohen zweistelli-
gen Millionenbereich

Summe Untergrenze von rund 
420 Mio. Euro

Geschätzte Untergrenze 
von mindestens 600-650 
Mio. Euro

Quelle: Eigene Darstellung.
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3.2  Reformvorschläge unter der Prämisse eines 
Paradigmenwechsels der Verfassungsrechtsprechung

3.2.1 Ausschreibungswett bewerb und Finanzierung 
„meritorischer Güter“

Das Bundesverfassungsgericht hat den Grundversorgungsauft rag 
im Wesentlichen zuletzt in seinen Rundfunkurteilen aus den Jah-
ren 1987 und 1991 beschrieben, eine genaue Defi niti on lässt es 
aber bis heute vermissen.185 Es ist also, wie bereits erwähnt, nicht 
ausgeschlossen, dass das Gericht aufgrund der Veränderungen 
auf dem Rundfunkmarkt und des technischen Fortschritt s heute 
zu einer anderen Bewertung des öff entlich-rechtlichen Funkti ons-
auft rags kommt. So könnte es die Aufgabe des öff entlich-rechtli-
chen Rundfunks z. B. lediglich auf das Angebot nicht nicht-markt-
fähiger Güter beschränken. Somit würde sich der Funkti onsauf-
trag der Öff entlich-Rechtlichen nur noch auf das komplementäre 
Angebot meritorischer Güter beziehen. Fraglich ist in diesem Zu-
sammenhang aber, ob unter den gegebenen wett bewerblichen 
Rahmenbedingungen solch ein meritorischer Bedarf überhaupt 
noch existi ert. Meritorische Güter könnten höchstens im Bereich 
von „High-culture-Programmen“ vermutet werden. Aber selbst 
in diesem Bereich stellt sich aufgrund der zunehmenden Anzahl 
von „Special-Interest-Programmen“ die Frage, ob diese Güter 
nicht auch über den Markt längst in gewünschter Menge pro-
duziert und konsumiert werden können.186 Am Rande sei zudem 
erwähnt, dass das Konzept der Meritorik nicht unumstritt en ist. 
Da das Angebot meritorischer Güter auf subjekti ven Werturteilen 
und Parti alinteressen beruht, kann die „staatliche Bereitstellung 

185 BVerfGE 74, 297 (324f.) „Baden-Württ emberg-Beschluss“ und BVerfGE 83, 238 (297f.) 
„WDR-Urteil“.

186 Verwiesen sei an dieser Stelle z. B. auf die Doku-Schiene des Bezahl-Senders Sky.  Dazu 
gehören z. B. Angebote wie der Nati onal Geographic Channel, der Doku-Kanal Spiegel 
Geschichte oder History. Mitt lerweile bieten Private z. B. auch Politi k-Talkshows an. 
Dazu gehören unter anderem die politi schen Talkshows Absolute Mehrheit auf Pro.7, 
Studio Friedman auf n24, Eins gegen Eins auf SAT.1 oder Das Duell bei n-tv.
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oder Subventi onierung“ einer solchen Leistung am „volkswirt-
schaft lichem Opti mum“ vorbeilaufen. 

Unter der Prämisse, dass es nicht-marktf ähige bzw. politi sch er-
wünschte Programminhalte gibt, die nicht privat- und werbefi nan-
ziert angeboten werden sollen, erschiene eine Abgabenfi nanzie-
rung durchaus angemessen. Eine Steuerfi nanzierung würde mit 
dem Prinzip der Staatsferne kollidieren. Im Unterschied dazu hat 
eine Gebühren- oder Beitragsfi nanzierung den Vorteil, dass die 
durch das Angebot meritorischer Leistungen verursachten Kosten 
transparent werden. Diese Transparenz ist entscheidend, um den 
Bedarf, die Kosten und die Finanzierbarkeit der meritorischen 
Leistungen immer wieder kriti sch hinterfragen und gegebenen-
falls anzupassen zu können.187 Aus ordnungspoliti scher Sicht ist 
eine Gebühren- bzw. Beitragsfi nanzierung allerdings nur solange 
legiti miert, wie ein „meritorischer Bedarf“ und ein gesamtgesell-
schaft liches Interesse für ein öff entlich-rechtliches Rundfunkan-
gebot bestehen. Andernfalls kann kaum ausgeschlossen werden, 
dass die Gebühren- bzw. Beitragseinnahmen zur Querfi nanzie-
rung marktf ähiger Programminhalte verwendet werden.188

An diese Überlegungen knüpft  ein weiterer Vorschlag an. Ange-
nommen, es gäbe „nicht-marktf ähige“ bzw. „politi sch gewünsch-
te“ Leistungen, und das Bundesverfassungsgericht würde den 
Funkti onsauft rag des öff entlich-rechtlichen Rundfunks an ein 
derarti ges Angebot knüpfen, stellt sich die Frage, warum diese 
Leistungen durch die öff entlich-rechtlichen Rundfunkanbieter 
und nicht (auch) durch Private erbracht werden können. Im 4. 
Rundfunk-Urteil („Niedersachsen-Urteil“) vom Herbst 1986 er-
klärte das Bundesverfassungsgericht, dass den öff entlich-recht-
lichen Anstalten in einem dualen Rundfunksystem die Aufgabe 

187 Vgl. Eickhof/Never (2000), S. 23ff . und Cassel/Thomas (2011). 
188 Vgl. Eickhof/Never (2000), S. 23ff .
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der „unerläßlichen Grundversorgung“189 zukomme. Das Bundes-
verfassungsgericht begründete dies damit, dass die öff entlich-
rechtlichen Anstalten aufgrund ihrer Mischfi nanzierung (Werbe-
einnahmen, Gebühreneinnahmen) nicht wie private Veranstalter 
auf hohe Einschaltquoten angewiesen seien. Daher könnten sie 
ein inhaltlich umfassendes und durch themati sche Vielfalt ge-
prägtes Programmangebot bereitstellen.190 Traditi onell sind daher 
ausschließlich die rechtf ähigen, als gemeinnützig anerkannten 
Anstalten des öff entlichen Rechts mit der Durchführung öff ent-
lich-rechtlicher Rundfunkleistungen betraut worden. Diese äh-
neln sich in ihren Organisati onsstrukturen. So trägt der Intendant 
als Leiter der Rundfunkanstalt in der Regel die Programmverant-
wortung und ist für den Betrieb der Rundfunkanstalt verantwort-
lich. Er wird durch zwei Aufsichtsgremien beraten und kontrol-
liert. Dazu gehört der Verwaltungsrat. Seine Aufgabe ist die Über-
wachung der geschäft sführenden Täti gkeiten des Intendanten. 
Daneben gibt es noch den Rundfunkrat, der die Wahrnehmung 
des Grundversorgungsauft rags und die Einhaltung des Prinzips 
der Staats- und Gruppenferne überwacht. Der Rundfunkrat wählt 
auch den Intendanten und große Teile des Verwaltungsrats. Die 
Zusammensetzung des Rundfunkrats wird in den einzelnen Bun-
desländern per Gesetz geregelt.191 

Der folgende Reformvorschlag setzt nun voraus, dass ein exklusi-
ver Funkti onsauft rag zugunsten der öff entlich-rechtlichen Anstal-
ten abgelehnt wird. Es wird also davon ausgegangen, dass „merito-
rische Inhalte“ nicht notwendigerweise von öff entlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten erbracht werden müssen. Dies würde nicht au-
tomati sch eine Abschaff ung der öff entlich-recht lichen Rundfunk-
anstalten implizieren, ginge aber in Richtung einer formellen und 
materiellen (Teil-)Privati sierung. Grundüberlegung ist, dass das 

189 BVerfGE 73, 118 (118) „Niedersachsen-Urteil“. 
190 Vgl. Flügge (2009), S. 11ff .
191 Vgl. Monopolkommission (2006), S. 351.
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Angebot „meritorischer Güter“ nicht durch geschützte Monopo-
le, sondern unter wett bewerblichen Strukturen, also von Privaten, 
erbracht werden sollte. Bislang wird mit dem Gebühren- bzw. Bei-
tragsaufk ommen nicht nur die Produkti on „meritorischer Inhal-
te“ fi nanziert, sondern auch eine besti mmte Organisati onsform, 
also die der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, garanti ert. 
Im Unterschied dazu sollen sich die privaten Anbieter nun um die 
Produkti on „meritorischer Inhalte“ bewerben können. Freilich 
setzt dies zunächst eine verfassungsrechtliche Präzisierung des 
Grundversorgungsbegriff s voraus. Im Rahmen eines „marktna-
hen“ Ausschreibungswett bewerbs könnten sich die Privaten um 
zeitlich befristete Lizenzen bewerben und so am Beitrags- bzw. Ge-
bührenaufk ommen parti zipieren. Den Zuschlag sollte der Anbieter 
bekommen, der die entsprechende Leistung unter dem geringsten 
Zuschussbedarf und den erforderlichen Qualitätsstandards erbrin-
gen kann. Die Produkti on der meritorischen Leistungen kann hin-
sichtlich der Qualität und vorzugebender Modalitäten – wie Pro-
grammaufl agen, Sendeplatz oder Unabhängigkeit in der Darstel-
lung – durch ein binnenplural zusammengesetztes, unabhängiges 
Kontrollgremium überwacht werden.192 

Kriti ker könnten nun hervorbringen, dass ein Ausschreibungs-
wett bewerb z. B. daran scheitern könnte, dass sich zur Produk-
ti on und zum Angebot besti mmter Programminhalte kein priva-
ter Rundfunkveranstalter fi nden lässt. Dem könnte entgegenge-
halten werden, dass dies aber nicht ausschließt, einen solchen 
„Marktt est“ – z. B. in Form eines „Interessenbekundungsverfah-
rens“ – zumindest zu versuchen. Auch eine Übergangslösung 
wäre denkbar. So schlagen Beck/Beyer eine Art „Medienfonds“ 
vor. Zunächst sollte das bisherige Mitt elaufk ommen der Öff ent-
lich-Rechtlichen in einen Rundfunkfonds eingestellt werden. 
Dieser Fonds dient der Finanzierung öff entlich-rechtlicher Pro-

192 Vgl. Never/Eickhof (2000), S. 26ff ., Monopolkommission (1996), S. 377 und Monopol-
kommission (2006), S. 351ff .
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gramminhalte. Sowohl die bestehenden öff entlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten als auch die privaten könnten sich im Rahmen 
von Ausschreibungen oder Initi ati vbewerbungen um Mitt el aus 
diesem Fonds bewerben. Beck/Beyer führen an, dass ein öff ent-
lich-rechtlicher Auft rag nicht an eine öff entlich-rechtliche Produk-
ti on gekoppelt sein müsse, denn bereits jetzt würden die Öff ent-
lich-Rechtlichen von außen zugekauft e Beiträge unabhängiger 
Produkti onsfi rmen senden. Grundsätzlich sollen sich sowohl die 
Öff entlich-Rechtlichen als auch die Privaten um Mitt el aus dem 
Fonds bewerben, die entsprechenden Rundfunkinhalte produzie-
ren und dann an den Fonds verkaufen können. Schließlich sollten 
die qualitati v hochwerti gsten und am kostengünsti gsten produ-
zierten Inhalte gesendet werden. Ein solches Verfahren könnte 
auch den Beitragszahler entlasten. Bei der Produkti on wären die 
Öff entlich-Rechtlichen also potenzieller Konkurrenz ausgesetzt. 
Da der Rundfunkbereich föderal organisiert und damit Länder-
sache ist, könnten auch Fonds für „regionale Bedarfe“ aufgelegt 
werden. Diese Fonds würden aus dem allgemeinen Mitt elauf-
kommen gespeist werden. Eine föderale Struktur würde auch ei-
ner etwaigen Übermacht des zentralen Rundfunkfonds entgegen-
wirken. In einem weiteren Schritt  könnte entschieden werden, 
auch die Ausstrahlung von Programminhalten über die privaten 
Rundfunkanstalten laufen zu lassen. Eine totale Marktöff nung im 
Produkti ons- und Sendebereich impliziert freilich, dass sich die 
Öff entlich-Rechtlichen auch über Werbung fi nanzieren können, 
um gegenüber den Privaten keinen Wett bewerbsnachteil zu er-
leiden. Die verfassungsrechtlichen Restrikti onen zur Werbefi nan-
zierung der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten müssten 
entsprechend gelockert werden.193

Letztlich soll noch auf die Argumentati on von Heinrich verwiesen 
werden, der sich im Unterschied zu den vorangegangenen Über-

193 Vgl. Beck/Beyer (2009), S. 827-834.
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legungen nicht für ein von den Einschaltquoten entkoppeltes 
öff entlich-rechtliches Rundfunkangebot ausspricht. Nach Hein-
rich müssten die Nachfrager darüber entscheiden, in welchem 
Umfang ein öff entliches Gut angeboten wird. Mit anderen Wor-
ten: Ein über kollekti ve Zwangsentgelte fi nanziertes Güteran-
gebot muss sich über seine Reichweite legiti mieren. Sofern der 
öff entlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland also z. B. einen 
langfristi gen Marktanteil von 40 Prozent erreicht, würde dies 
eine 40-prozenti ge Finanzierung über kollekti ve Zwangsentgelte 
rechtf erti gen. Aber auch diese Argumentati on unterstellt letztlich 
eine perfekte Abgrenzung von privaten und öff entlichen Gütern. 
Heinrich nimmt an, dass Rundfunkleistungen, die Bildung oder 
Wissen zum Inhalt haben, zum Teil öff entliche Güter sind, wäh-
renddessen die Produkti on von fi kti onaler und nichtf ikti onaler 
Unterhaltung privaten Gütern zugerechnet werden könne. Aus 
volkswirtschaft licher Sicht kann bei Rundfunkleistungen – nicht 
zuletzt aufgrund des technischen Fortschritt s – heutzutage aber 
nicht mehr von öff entlichen Gütern gesprochen werden. Jegliche 
Entscheidung, besti mmte Rundfunkleistungen vom Marktprozess 
auszunehmen, ist interessengeleitet und muss sich hinsichtlich 
des gesamtgesellschaft lichen Bedarfs auf unvollständige Informa-
ti onen stützen.194 

3.2.2  Pay-TV und Pay-per-View 

Rein ökonomisch spräche daher vieles für eine vollständige Privati -
sierung des deutschen Rundfunkmarkts und eine Abschaff ung der 
dualen Rundfunkordnung. Freilich würde dies voraussetzen, dass 
das Bundesverfassungsgericht nicht länger von einem  Grundver-
sorgungsauft rag des öff entlich-rechtlichen Rundfunks ausgeht. In 
diesem Fall würde die Rundfunkfi nanzierung über Pay-TV oder 
Pay-per-View am ehesten marktlichen Prinzipien entsprechen. Im 

194 Vgl. Heinrich (2010), S. 273ff .
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Unterschied zur Gebühren- oder Werbefi nanzierung gäbe es eine 
direkte Marktbeziehung zwischen den Anbietern und den Bezie-
hern von Rundfunkleistungen. Bei der Werbefi nanzierung tragen 
die Konsumenten der beworbenen Waren und Dienstleistungen 
den Werbeaufwand der Unternehmen und fi nanzieren damit 
letztlich indirekt die Rundfunksender und -programme. Rund-
funkkonsum und Rundfunkfi nanzierung sind daher voneinander 
entkoppelt. Im Unterschied dazu richtet sich das Rundfunkange-
bot beim Pay-TV oder Pay-per-View direkt nach den Preisen, die 
die Rundfunkkonsumenten aufgrund ihrer Präferenzen zu zahlen 
bereit sind. Daher wird es sowohl hochpreisige als auch kosten-
günsti ge Rundfunkangebote geben. Wichti gste Voraussetzung für 
Pay-TV bzw. Pay-per-View-Angebote ist die Ausschließbarkeit der 
Nachfrage, was heutzutage über diverse Verschlüsselungstechni-
ken ohne Weiteres möglich sein dürft e. Für eine erfolgreiche Eta-
blierung des Pay-TV sind exklusive Programminhalte notwendig. 
Das Potenzial zur Etablierung solcher dürft e steigen, wenn z. B. 
TV-Rechte an Großveranstaltungen nicht mehr wie bislang von 
wenigen, mit einer staatlichen Einnahmegaranti e ausgestatt eten, 
öff entlich-rechtlichen Anbietern erworben werden.195

195 Vgl. Eickhof/Never (2000), S. 20ff .
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4. Resulti erende Handlungsopti onen

Wie die vorangegangene Analyse gezeigt hat, hängt eine grund-
legende Reform der dualen Rundfunkordnung im Wesentlichen 
von einer juristi schen Konkreti sierung und Neudefi niti on des 
Grundversorgungauft rags ab. Eine Konkreti sierung des Grund-
versorgungsauft rags ist aufgrund des technischen Fortschritt s bei 
der Verbreitung von Rundfunkleistungen und eines zunehmend 
wett bewerblich orienti erten Umfelds überfällig. Da die Reform 
des Rundfunkfi nanzierungsmodells den öff entlich-rechtlichen 
Rundfunk zusätzlich unter Legiti mitäts- und Rechtf erti gungsdruck 
stellt, werden zusammenfassend folgende Handlungsopti onen 
vorgeschlagen:

Nach volkwirtschaft lichen Maßstäben  handelt es sich aufgrund 
der Marktstruktur und des technischen Fortschritt s bei Rund-
funkleistungen um private Güter. Somit erscheint auch die ver-
fassungsrechtliche Bestands-, Entwicklungs- und Finanzierungs-
garanti e des öff entlich-rechtlichen Rundfunks ökonomisch als 
nicht (mehr) gerechtf erti gt. Aufgrund dessen kann die First-Best-
Soluti on nur in die folgende Richtung gehen:

 � Die First-Best-Soluti on wäre eine Abschaff ung der dualen 
Rundfunkordnung und eine formelle und materielle (Teil-)Pri-
vati sierung der öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die 
Rundfunkfi nanzierung würde wie bei den Privaten über Wer-
bung und/oder via Pay-TV oder Pay-per-View erfolgen.

Da der öff entlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland innerhalb 
des dualen Rundfunksystems eine Sonderstellung genießt und 
mit einer umfassenden Bestands-, Entwicklungs- und Finanzie-
rungsgaranti e ausgestatt et ist, erscheint die „ordnungspoliti sch 
einzig richti ge“ Handlungsempfehlung derzeit rechtlich nicht 
durchsetzbar. Falls das Bundesverfassungsgericht den öff entlich-
rechtlichen Rundfunkauft rag enger fasst und auf politi sch er-
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wünschte Rundfunkinhalte begrenzt, ließe sich folgende Second-
Best-Soluti on ableiten:

 � Eine mögliche Second-Best-Soluti on wäre die Etablierung eines 
Medienfonds und die Initi ierung eines „marktnahen“ Ausschrei-
bungswett bewerbs um zeitlich befristete Lizenzen zur Produkti -
on (und Sendung) politi sch erwünschter Rundfunkinhalte.

Unter den gegebenen verfassungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen sind die folgenden 10 Reformschritt e sinnvoll:

1. An erster Stelle steht eine Konkreti sierung des öff entlich-recht-
lichen Rundfunkauft rags hinsichtlich der Programmautono-
mie, der Bestands-, der Entwicklungs- und der Finanzierungs-
garanti e durch das Bundesverfassungsgericht. Dabei sollten 
die strukturellen Veränderungen des Rundfunkmarkts, der 
Markteintritt  privater Anbieter und die Neuentwicklungen in 
der Übertragungstechnik  berücksichti gt werden.

2. Unter dem Vorbehalt der Verfassungskonformität sollte im 
Rahmen eines Rundfunkreformstaatsvertrags eine pauschale 
Budgeti erung der öff entlich-rechtlichen Programmbereiche 
eingeführt werden, sodass neue Angebote künft ig nur noch 
zulässig sind, wenn bisherige Leistungen eingestellt werden 
(Gebot der Austauschentwicklung). 

3. Die öff entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollten sich im 
Rahmen einer Selbstbindung auf Kostenobergrenzen für ihre 
Programmbereiche festlegen und der KEF diesbezüglich eine 
entsprechende Kontrollkompetenz zubilligen. 

4. Darüber hinaus sollten auf staatsvertraglicher Ebene oder in 
entsprechenden Selbstverpfl ichtungserklärungen der Rund-
funkanstalten verbindliche Publizitätspfl ichten hinsichtlich ei-
ner regelmäßigen Off enlegung des Programm- und Onlinean-
gebots, der Projektplanung, der einzuhaltenden Qualitätskri-
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terien und des daraus abzuleitenden Finanzbedarfs eingeführt 
werden.

5. Die Publizitätspfl ichten sollten auch eine zeitnahe und detail-
lierte Veröff entlichung der Jahresbilanzen, der Quartalsberich-
te, des Budgets (geordnet nach Programmsparten), der Spon-
soring- und der Werbeverträge einschließen.

6. Um dem Gebot der Staatsferne zu entsprechen, sollte der An-
teil der Regierungs- und Parlamentsvertreter in den Rundfunk-
räten und Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalten deutlich 
zurückgedrängt werden. Entsprechende Regelungen sollten in 
den Landesrundfunkgesetzen manifesti ert werden.

7. Aufgrund der zu beobachtenden Privilegierung eigener Toch-
terunternehmen bei der Auft ragsvergabe sollte das Beteili-
gungsmanagement der Rundfunkanstalten off engelegt wer-
den. Zudem sollten auch die Medienpartnerschaft en und Ko-
operati onen transparent kommuniziert werden.

8. Aufgrund der defi zitären Lage einiger Rundfunkanstalten soll-
te eine Privati sierung von kommerziellen Tochter- und Betei-
ligungsunternehmen erwogen werden. Ohnehin ist fraglich, 
ob das beitragsfi nanzierte und kaum zu überblickende Beteili-
gungsnetz mit dem öff entlich-rechtlichen Rundfunkauft rag zu 
rechtf erti gen ist. Als Beispiele werden häufi g die Produkti ons-
töchter Bavaria Film und Studio Hamburg genannt.

9. Um eine off ene Vergabe von Produkti onsauft rägen durch die 
öff entlich-rechtlichen Sendeanstalten zu gewährleisten, bietet 
sich die Einführung eines Verhaltenskodexes an, wie ihn die bri-
ti sche BBC prakti ziert. Die Einhaltung des Kodexes sollte durch 
ein unabhängiges Kontrollgremium überprüft  werden. 

10.  Beim Personal-, Programm- und Kommunikati onsaufwand 
gibt es zum Teil erhebliche Einsparpotenziale. Diese bestehen 
auch im Bereich der Onlineakti vitäten und der Digitalkanäle.
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Darüber hinaus könnten auch durch eine Fusion von kleineren 
Rundfunk- und Landesmedienanstalten Einsparungen vorge-
nommen werden. Insgesamt ließen sich schätzungsweise min-
destens 600 bis 650 Mio. Euro pro Jahr einsparen.

Die genannten Punkte eignen sich zwar, um die Wirtschaft lichkeit 
und Transparenz des öff entlich-rechtlichen Rundfunks zu erhö-
hen, gleichwohl wirken sie nur symptomati sch. Sie ersetzen keine 
grundlegende Reform des dualen Rundfunksystems. Dass dem 
öff entlich-rechtlichen Rundfunk infolge des neuen Zwangsbei-
trags eine Einnahmegaranti e zuteilwird, steht im off ensichtlichen 
Kontrast zu den steti g sinkenden Marktanteilen und der zuneh-
menden Konvergenz der Rundfunkleistungen und -inhalte. Auch 
Argumente wie Rundfunkfreiheit oder Vielfaltssicherung verlie-
ren aufgrund der Vielzahl der interessenbezogenen Privatange-
bote zunehmend an Bedeutung und reichen nicht aus, um die 
Sonderstellung des öff entlich-rechtlichen Rundfunks noch länger 
zu rechtf erti gen.
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